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1.   „Bedarfsgerechte  Betreuungsangebote“  für  unter  Dreijährige  mit  Behinderung 
noch eine Ausnahme

Dass  Kinder  unter  drei  Jahren  einen  Kindergarten  besuchen  können  oder  in 
Kindertagespflege  betreut  werden,  ist  erklärtes  politisches  Ziel  in  Deutschland  und  der 
Ausbau der Betreuungsplätze schreitet voran. Dass dort  auch unter Dreijährige mit  einer 
Behinderung  oder  einer  drohenden  Behinderung  gemeinsam  mit  anderen  Kindern  ohne 
Förderbedarf   betreut  werden,  mit  dieser Vorstellung muss man sich spätestens seit  der 
Verabschiedung  des  Rechtsanspruchs  auf  einen  Betreuungsplatz  für  Kinder  ab  dem 
vollendeten ersten Lebensjahr auseinandersetzen. 

Die  Idee  integrativer/inklusiver  Erziehung  ist  nicht  neu.  Schon  lange  werden  behinderte 
Kinder  nicht  mehr  ausschließlich  isoliert  in  Sondereinrichtungen  gefördert  und  betreut. 
Angestrebt  wird  vielmehr  ihre  Integration  in  Regeleinrichtungen  und  die  gemeinsame 
Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung. „Mit dem Stand vom März 2011 stehen 
16.397 integrative Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 1.190.249 Kindern nur noch 299 
Tageseinrichtungen für behinderte Kinder mit 9.517 Kindern gegenüber. Damit ist die Zahl 
der Sondereinrichtungen (…) bundesweit weiterhin rückläufig“ (Heimlich 2013, 35). 

Bundesweit  werden  29,3  Prozent  der  Kinder  in  den  ersten  drei  Lebensjahren  (596.289 
Kinder absolut)  in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege gefördert1. Die Zahl der Kinder 
mit Behinderung, die zwischen der Geburt und dem dritten Lebensjahr in Tageseinrichtungen 
betreut werden, beläuft sich dabei nur auf 1.610 Kinder (Sarimski 2012, 18). Weitere 607 
Kinder  nehmen einen  Platz  in  öffentlich  geförderter  Kindertagespflege  in  Anspruch2.  Die 
Zahlen verweisen darauf, dass eine außerhäusige Betreuung von  Kindern unter drei Jahren 
mit  Behinderung derzeit  eher die Ausnahme darstellt  und der Stand der Entwicklung der 
gemeinsamen  Betreuung  von  unter  Dreijährigen  mit  und  ohne  Behinderung  im 
Elementarbereich  noch  nicht  sehr  weit  voran  gekommen  ist.  „Zudem  ist  bislang  nicht 
erkennbar,  dass  die  besonderen  Bedürfnisse  behinderter  Kinder  bei  den 
Bedarfsschätzungen und der Planung der nötigen personellen und materiellen Ressourcen 
für die Ausstattung von Krippen und Tagespflegeplätzen hinreichend berücksichtigt werden“ 
(Sarimski 2013a). D.h. die Frage, was ein „bedarfsgerechtes  Betreuungsangebot“ für Kinder 
unter drei Jahren mit Behinderung auszeichnet, scheint gar nicht gestellt zu werden. Wenn 
das Ziel die gemeinsame Bildung, Betreuung und Erziehung von Anfang an sein soll, dann 
muss man sich allerdings mit dieser gesellschafts- und bildungspolitischenpolitischen Frage 
auseinandersetzen. 

Derzeit kann leider noch nicht auf Langzeitstudien zum Entwicklungsverlauf von Kleinkindern 
mit Behinderung in außerfamiliärer Betreuung zurück gegriffen werden. Die Frage, was ein 

1  Statistisches Bundesamt: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen  in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2013 (Stichtag: 1. März).

2  Statistisches Bundesamt: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 2013 (Stichtag: 1. März).
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bedarfsgerechtes  Betreuungsangebot  für  Kinder  unter  drei  Jahren  mit  Behinderung 
kennzeichnet, kann bislang noch nicht beantwortet werden.  Ohne Zweifel lässt sich aber am 
Stand der Forschung ablesen, dass die frühe Aufnahme – jenseits des ersten Lebensjahres 
– in eine Kinderbetreuungseinrichtung bei Kindern mit Behinderung genauso wenig negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung hat wie bei Kindern ohne Behinderung (Sarimski 2013a). 
Zu betonen ist dabei aber, dass das Elternverhalten hierbei eine wichtige Rolle spielt und 
eine gute Bindung zwischen den Eltern und dem Kind besteht.  Zudem kommt auch der 
Betreuungsqualität  in  der  Einrichtung  eine  wichtige  Bedeutung  zu.  Erfahrungen  aus 
Modellprojekten  zur  gemeinsamen  Betreuung  von  Kindern  unter  drei  Jahren  mit 
Behinderung in integrativen Tageseinrichtungen stützen diese Aussage (Heimlich/Behr 2008; 
Seitz/Korff 2008; Strätz 2011). 

Welche  Rahmenbedingen  für  das  Gelingen  von  Inklusion  in  der  Kindertagespflege  von 
Bedeutung sind, ist bislang noch nicht untersucht worden. Immerhin hat die NUBBEK3 Studie 
herausgestellt, dass sich die Qualität der pädagogischen Prozesse in der Kindertagespflege 
nicht schlechter erweist als die in den institutionellen Settings für unter Dreijährige (Tiertze 
u.a. 2012, 15). Anhand der NICHD-Studie4, in die auch Kinder mit Behinderung einbezogen 
wurden,  konnte  gezeigt  werden,  dass  die  Betreuungsqualität  nicht  nur  der  Einrichtung, 
sondern auch die der  Tagespflege, die Kinder mit  Behinderung besuchten als signifikant 
besser eingeschätzt wurde als die durchschnittliche Betreuungsqualität  der Einrichtungen, 
die die Kinder ohne Entwicklungsprobleme besuchten (vgl. Sarimski 2013a). 

Hiermit  ergeben  sich  erste  Hinweise  auf  das  Potenzial  der  Kindertagespflege   für  die 
gemeinsame  Betreuung  von  Kindern  mit  und  ohne  Behinderung.  Im  Rahmen  des 
Modellprojekts „Inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit oder drohender 
Behinderung unter drei Jahren in  Großtagespflege“ (IBEB GTP)  wurde diesen Hinweisen 
weiter  nachgegangen.  Am  Beispiel  der  Großtagespflege  wird  in  den  Blick  genommen, 
welche  Bedingungen  für  das  Gelingen  von  Inklusion  im  Rahmen  der  Kindertagespflege 
vorzuhalten sind. 

Wir  danken den Tagespflegepersonen,  den Eltern sowie  den Fachkräften und  Experten 
herzlich  dafür,  dass  sie  uns  als  Interviewpartner  zur  Verfügung  gestanden  und  dabei 
unterstützt haben, die Modellgroßtagespflegestellen auszustatten und dem „Alltagstest“ zu 
unterziehen.

Ebenso danken wir auch Petra Hahn und Elke Pfeiffer vom LVR  für die  Unterstützung des 
Modellprojekts  und  ihrem  Engagement,  die  Auseinandersetzung  mit  inklusiver 
Kindertagespflege voranzubringen. 

3 NUBBEK Nationale Untersuchung Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit
4  NICHD-Studie  - Study of Early Child Care -  Längsschnittuntersuchung, in den USA ab 1991 bei der 

Kinder von der Geburt bis zum Ende des 6. Schuljahres begleitet wurden. 

IBEB GTP Seite 5



2. Methodische und begriffliche Grundlagen 

2.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Das Modellprojekt beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Rahmenbedingungen Kinder 
mit  oder  drohender  Behinderung  unter  drei  Jahren  gemeinsam  mit  Kindern  ohne 
Behinderung qualitätsvoll  und  im  Sinne  des  inklusiven  Gedankens  in  Großtagespflege 
betreut und gefördert werden können. 

Erfahrungen  mit  integrativer  bzw.  inklusiver  Kindertagespflege  sind  in  unterschiedlichem 
Umfang in einzelnen Kommunen und Bundesländern gemacht worden, jedoch sind diese 
Erfahrungen bislang nicht gebündelt und wissenschaftlich ausgewertet worden. Das heißt, 
auf  die  Frage,  welche  gesetzlichen,  organisationalen  sowie  finanziellen 
Rahmenbedingungen und  Anforderungen an die Qualifizierung der  Tagespflegepersonen 
einerseits,  der  Fachberatung  andererseits  erfüllt  sein  müssen,  gibt  es  derzeit  keine 
wissenschaftlich  fundierte  Antwort.  Im Rahmen des  explorativ  angelegten  Modellprojekts 
sollen  diese  Fragen  einer  Antwort  näher  gebracht  werden.  Angeknüpft  wird  an 
Forschungsarbeiten, die sich mit dem Thema "Qualität in der Kindertagespflege" beschäftigt 
haben (Wiemert 2010; Wiemert 2011; Wiemert/ Heeg 2012; Heitkötter/Heeg/Wiemert 2012 
a).

Die Leitfragen, die das Modellprojekt beantworten soll, lauten wie folgt: 

 welche Qualifizierungen von Kindertagespflegepersonen und

 welche räumlichen Voraussetzungen sind notwendig,

 wie hoch kann die Anzahl der aufzunehmenden Kinder sein,

 welche Kooperationspartner sind zu involvieren,

 wie kann die Praxisbegleitung und Unterstützung der Tagespflegeperson durch die 

Fachberatung und das  Jugendamt sichergestellt werden (vgl. Ausschreibungstext - 
Rundschreiben Nr. 43/5/2011)

 Wie kann der Inklusionsgedanke umgesetzt werden

Ausgehend von den Erfahrungen, die in Bonn in den vergangenen Jahren im Rahmen der 
Einzelintegration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder gemacht wurden, wird 
im  Modellprojekt  explizit  die  Eignung  der  Großtagespflege  für  integrative  bzw.  inklusive 
Förderung von U3 Kindern erprobt. 

2.2 Potenzial der Kindertagespflege im Hinblick auf Inklusion allgemein 

Im Regelfall handelt es sich bei Kindertagespflege um ein Betreuungsangebot zur besseren 
Vereinbarkeit  von  Familie  und  Berufspflichten  von  Eltern  sowie  zur  Sicherung  der 
Bedürfnisse von Kindern. Darüber hinaus kann dieses Setting aber auch bei einem erhöhten 
Förderbedarf  des  Kindes,  z.B.  wegen  einer  (drohenden)  Behinderung,  sowie  bei  einem 
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erzieherischen  Unterstützungsbedarf  seitens  der  Eltern  angewandt  werden.  Die 
Kindertagespflege  bietet  hier  vorteilhafte  Bedingungen,  indem  überschaubare 
Rahmenbedingungen sicher  gestellt  werden können:  eine kleine Gruppe mit  einer  festen 
Bezugsperson.  Die  Vorteile  ergeben  sich  sowohl  hinsichtlich  der  Moderation  des 
Miteinanders  der  Kinder  durch  die  Tagespflegeperson  als  auch  hinsichtlich  des 
Beziehungsaufbaus  der  Kinder  zur  Betreuungsperson  sowie  der  Zeit  für  die  Umsetzung 
spezieller Fördermaßnamen und enge Pflege der Erziehungspartnerschaft mit  den Eltern. 
Hier  liegt  eine  spezifische  Ressource  der  Kindertagespflege   für  erfolgreiche  inklusive 
Bildungsprozesse. Die kleine Gruppe ist für Kinder mit Behinderung ein sicherer Rahmen, 
ermöglicht dennoch soziale Erfahrungen. Die anderen Kinder erfahren die Nähe und lernen 
den  Umgang  mit  Menschen  in  ihren  Unterschiedlichkeiten  und  Besonderheiten.  Im 
pädagogischen  Alltag  der  Kindertagespflege  lassen  sich  speziellere  Angebote  wie  z.  B. 
Sprach- und Bewegungsübungen für ein Kind mit allen anderen gemeinsam durchführen, 
manche Ernährungsbesonderheiten durch ein gemeinsam gekochtes Mittagessen für  alle 
schmackhaft machen oder auch Rücksichtnahme, Nachsicht und Geduld lernen.
Die Kindertagespflege zeichnet sich durch ein individuelles Eingehen auf Kind und Familie 
aus, da die Tagespflegepersonen in vielen Fällen die ersten engen Bezugspersonen für die 
zu betreuenden Kinder neben den Eltern sind.
Für Tagespflegepersonen gehört es zu den Grundlagen ihrer Arbeit Vertrauen zu schaffen in 
dieser sensiblen Phase der Familie. Dies ist im Hinblick auf Familien mit Kindern mit oder mit 
drohender Behinderung besonders  wichtig, weil sie  häufig einem besonders belastenden 
und  anstrengenden  Alltag  ausgesetzt  sind.  Hier  übernimmt  die  Tagespflegeperson  eine 
wichtige Funktion als Stütze für die Familien.     
Zugleich finden wir  in  der Kindertagespflege Kinder  gleichen Alters mit  unterschiedlichen 
Entwicklungsständen,  da  Entwicklung  immer  individuell  verläuft.  Erfahrene 
Tagespflegepersonen kennen die Vielfalt von Entwicklungswegen innerhalb der ersten drei 
Lebensjahre. Dies kann eine gute Basis für die inklusive Betreuung sein, da hier die Vielfalt 
und Einzigartigkeit aller Kinder im Vordergrund stehen.

Potenzial der Großtagespflege im Hinblick auf Inklusion im Speziellen  

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Kinder in den integrativen Kindertagespflegestellen 
ein  pädagogisches  Angebot  erhalten,  welches  sich  an  ihren  Bedürfnissen  orientiert  und 
spezielle  Fördermaßnahmen für  jedes einzelne Kind umfasst.  Erfahrungsgemäß erfahren 
hier leicht und mittelschwer behinderte und auffällige Kinder bzw. Kinder aus schwierigen 
familiären Verhältnissen die besondere Betreuung,  die sie benötigen.  Die Betreuung von 
schwerstbehinderten Kindern in Kindertagespflege ist  noch eine Ausnahme, zukünftig soll 
aber auch diese Zielgruppe eingeschlossen werden.  
Allerdings  lässt  die  Betreuung  von Kindern  in  einer  "klassischen"  Tagespflegestelle  eine 
Integration  bzw.  Inklusion  nur  begrenzt  zu.  "Klassische"  Kindertagespflege  heißt,  die 
Tagespflegeperson betreut die Kinder in ihrem privaten Haushalt. Die Anzahl der betreuten 
Kinder  umfasst  im  Durchschnitt  3  -  4  Kinder.  In  klassischen  Tagespflegestellen,  die 
integrative Förderung anbieten, werden max.  bis zu vier Kinder betreut, wovon z.B. eines 
behindert oder von Behinderung bedroht ist.  Dieses Setting bietet sowohl den Kindern mit 
als auch denen ohne Behinderung in vielen Fällen weniger Gelegenheit, Erfahrungen mit der 
Unterschiedlichkeit in der Gruppe und den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder 
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zu machen. 

Zudem agiert die Tagespflegeperson meist isoliert in ihrem privaten Haushalt und erfährt in 
der  alltäglichen  Arbeit  keinen  Austausch  und  keine   Unterstützung.  Dies  wird  von  den 
Tagespflegepersonen  je  nach  Förderbedarf  der  Kinder  und  der  zum Teil  nicht  einfachen 
Zusammenarbeit mit den Eltern zeitweise als sehr belastend empfunden. 
Angenommen wird, dass der inklusive Gedanke im Rahmen der Großtagespflege für alle 
Beteiligten optimaler gelebt werden kann.  
Die Großtagespflege ist ein Zusammenschluss von bis zu drei Tagespflegepersonen, die bis 
zu  9  Kinder  gleichzeitig  in  angemieteten  Räumen  betreuen5.  Die  Großtagespflege  hat 
verschiedene Vorteile: Sie bietet wie die "klassische Kindertagespflege" eine familiennahe 
Kinderbetreuung.  Die  Tagespflegeperson  arbeitet  dabei  mit  Kolleginnen  oder  Kollegen 
zusammen,  kann  sich  fachlich  austauschen  und  pädagogisch  mit  einer  größeren 
Kindergruppe arbeiten. Die Tageskinder haben ein anregendes und zugleich überschaubares 
Betreuungsumfeld,  in  dem  sie  sowohl  ihre  Gemeinschaftsfähigkeit  als  auch  ihre 
Eigenständigkeit gut entwickeln können. 
Und die Eltern profitieren von einer verlässlichen, pädagogisch hochwertigen und zugleich 
kleinräumigen Betreuung für ihre Kinder.

Bezogen auf die Aufgabe, Kinder mit und ohne Behinderung unter drei Jahren gemeinsam 
zu  betreuen,  bietet  die  Großtagespflege  gute  Voraussetzungen  im  Hinblick  auf  die 
Zusammensetzung  der  Kindergruppe  und  den  Erfahrungen,  die  die  Kinder  miteinander 
machen können. Im überschaubaren Rahmen können soziale Erfahrungen gemacht werden, 
die notwendige individuelle Betreuung ist gewährleistet.
Vorteilhaft erscheint auch die Zusammenarbeit mit einer/einem Kollegin/Kollegen. Dies bietet 
die  Möglichkeit,  kollegiale  Beratung nutzen zu können  oder  das eigene Handeln in  der 
alltäglichen  Arbeit  zu  reflektieren.  Zudem  macht  die  Zusammenarbeit   gegenseitige 
Unterstützung  bei  der  Arbeit  mit  den  Kindern  sowie  den  Eltern,  die  verständnisvolle 
Unterstützung  brauchen,  um  sich  mit  der  besonderen  Thematik  auseinandersetzen  zu 
können, möglich. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Koordinationsaufwand der 
Frühförderangebote,  die  die  Kinder  in  Anspruch  nehmen  müssen,  sowie  die 
Fördermaßnahmen,  die  von  den  Tagespflegepersonen  durch  zu  führen  sind,  leichter 
bewältigt werden können, wenn sie auf mehreren Schultern verteilt werden können. 

Auch im Hinblick auf die fachliche Begleitung der inklusiven Großtagespflegestellen durch 
die Fachberatung werden vorteilhafte Bedingungen angenommen. Entwicklungen der Kinder 
können  im  Team  reflektiert  werden  und  unterschiedliche  Perspektiven  auf  die  Kinder 
eingenommen werden können.  Auf diesem Wege können die Tagespflegepersonen sowie 
die Fachberatung zur Identifikation des Hilfebedarfs beitragen und die Zusammenarbeit mit 
Eltern und weiteren Beteiligten unterstützen.

5 NRW Regelung
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Zusammenfassung der forschungsleitenden Annahmen: 

• Die Großtagespflege bietet im Vergleich zur „klassischen KTP“  sowohl den Kindern 
mit als auch denen ohne Behinderung in vielen Fällen mehr Gelegenheit, Erfahrun-
gen mit der Unterschiedlichkeit in der Gruppe und den individuellen Bedürfnissen der 
einzelnen Kinder zu machen.

• In Großtagespflegestellen können die fachlich geforderten Rahmenbedingungen  und 
Ausstattungsmerkmale eher erfüllt werden.

• Das spezifische Format  der Großtagespflege  wirkt sich für die Tagespflegepersonen 
im Arbeitsalltag entlastend aus. 

2.3 Kommunale Rahmenbedingungen am Modellstandort

Für  die  Etablierung,  Entwicklung  und  Professionalisierung  der  Kindertagespflege  ist  der 
spezifische lokale Kontext ein entscheidender Faktor. Es sind die lokalen bzw. regionalen 
Kontexte  in  denen  sich  das  Betreuungsangebot  Kindertagespflege  konstituieren  muss 
(Wiemert  u.a.  2012).  Dies  gilt  im  besonderen  Masse  für  die  Etablierung  und 
Institutionalisierung  der  inklusiven  Kindertagespflege.  Für  die  Durchführung  des 
Modellprojekts  und  seine  nachhaltige  Wirkung  sind  deshalb  die  kommunalen 
Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung.                                         

In  der  Stadt  Bonn stellt  die  Kindertagespflege in  erster  Linie  ein  Betreuungsangebot  für 
Kinder  unter  drei  Jahren  dar.  Sie  ist  ein  unverzichtbarer  Faktor  für  die  Einlösung  des 
Rechtsanspruchs  auf  Betreuung  und  wird  als  wichtiger  Standortfaktor  im  Rahmen  einer 
umfassenden  Kinderbetreuung  anerkannt  und  gezielt  weiter  entwickelt.  Besonders 
hervorzuheben  ist,  dass  das  Bonner  Jugendamt  einen  großen  Teil  der 
Steuerungsverantwortung für den Bereich KTP an ein Trägernetzwerk delegiert hat. Diesem 
Netzwerk gehören sechs gemeinnützige Organisationen aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden 
und Vereinen an. Die Erlaubnisvergabe, die finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen 
sowie die Berechnung und den Einzug der Elternbeiträge erfolgt durch das Jugendamt. Die 
Eignungsprüfung, Vermittlung, Beratung, Begleitung, Vernetzung und Qualifizierung werden 
vom angeschlossenen Trägernetzwerk „Netzwerk Kinderbetreuung in Familien“ organisiert 
und geleistet. 

Die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Konditionen der Arbeit des Trägernetzwerks sind 
in  einem  Leistungsvertrag  mit  dem  Jugendamt  geregelt.  Die  Koordination  der  Arbeit  im 
Netzwerk  wird  durch  die   Netzwerkleitung  sicher  gestellt.  Sie  hält  den  Kontakt  zu  allen 
angeschlossen Trägern, hat die Dienst- und Fachaufsicht für die bei den Netzwerkträgern 
angestellten  Fachberaterinnen,  sorgt  für  die  Informationsweitergabe  und  vertritt  das 
Netzwerk in relevanten Arbeitskreisen und bei Veranstaltungen. 

Die  personelle  Ausstattung  des  Netzwerk  umfasst  5  Vollzeitstellen,  die  von  zehn 
Fachberaterinnen  in  Teilzeit  ausgefüllt  werden  sowie  eine  dreiviertel  Stelle  für  die 
Netzwerkleitung.   Bis  auf  eine  Fachberaterin  verfügen  alle  über  einen  Fachhochschul- 
und/oder  Hochschulabschluss  in  Sozialpädagogik/Sozialarbeit,  Pädagogik  oder 
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Erziehungswissenschaften,  zwei  Fachberaterinnen  haben  zusätzlich  eine 
Erzieherinnenausbildung  absolviert,  eine  Fachberaterin  hat  einen  Hochschulabschluss  in 
Heilpädagogik.  Drei  Mitarbeiterinnen  verfügen  über  eine  Zusatzausbildung  zur 
Kinderschutzfachkraft. 

Zugunsten  einer  Spezialisierung  bezogen  auf  bestimmte  Aufgabenbereiche  des 
Fachdienstes Kindertagespflege sind für die Praxisbegleitung der Tagespflegepersonen 4,5 
Vollzeitstellen  vorgesehen.  Der  Fachberaterinnen-Tagespflegepersonen-Schlüssel  wird  an 
der Zahl der zu betreuenden Tagespflegepersonen gemessen und liegt bei 1:60, d.h. auf 
eine  Vollzeitstelle  Fachberatung  kommt  die  Betreuung  von  60  Tagespflegepersonen.   In 
Bonn sind ca.  270 Tagespflegepersonen tätig  von denen die  Mehrzahl  nach  wie  vor  im 
eigenen privaten Haushalt (74,4 %) arbeitet. Hervorzuheben ist aber dennoch, dass gut ein 
Viertel (25,6 %) der Bonner Tagespflegepersonen in angemieteten Räumen die Betreuung 
anbieten. Zugenommen hat insbesondere die Zahl der Großtagespflegestellen (19 in 2013). 

Weiter  gestiegen  ist  auch  die  Nachfrage  nach  Betreuungsplätzen  für  Kinder  mit 
Behinderungen und/oder erhöhtem  Förderbedarf nicht allein im Rahmen der „klassischen“ 
Kindertagespflege,  sondern auch im Bereich der  Großtagespflege.  In  2011 waren es 29 
Anfragen von Eltern und 8 Kinder konnten über Einzelintegration in die Kindertagespflege 
vermittelt  werden.  Seit  2012  liegt  die  Anzahl  von  erfolgreichen  Vermittlungen  bei 
durchschnittlich ca. 20 Kinder im Jahr, die überwiegend auf dem Weg der Einzelintegration 
über die Eingliederungshilfe gem. §§ 53, 54  SGB XII gefördert werden. Ein kleinerer Teil 
wird über Hilfe zur Erziehung in die Kindertagespflege vermittelt und gefördert.

Die Vermittlung und Begleitung der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sowie deren Eltern 
wird  schwerpunktmäßig  von  der  Fachberaterin  mit  heilpädagogischer  Ausbildung 
durchgeführt. Mittlerweile konnte ein Pool von ca. 20 Tagespflegepersonen gebildet werden, 
die  bereits  Erfahrung  mit  der  Betreuung  von  Kindern  mit  Behinderung  oder  erhöhtem 
Förderbedarf gesammelt haben. Dieser wird ebenfalls von der Heilpädagogin betreut und 
begleitet. Bislang wird für diese Arbeit keine zusätzliche Stelle im Stellenplan vorgehalten 
und finanziert. 

Die  integrativen  Betreuungsplätze  in  der  Kindertagespflege  werden  nicht  im 
Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bonn erfasst. In die Planung geht allein das institutionelle 
Betreuungsangebot  ein,  das  im  Wesentlichen  aus  integrativen  Gruppen  in 
Tageseinrichtungen  für  Kinder  sowie  heilpädagogischen  Einrichtungen  besteht.  Im 
Kindergartenjahr  2013/1014  werden  gesamtstädtisch  203  integrative  Plätze  vorgehalten, 
davon 26 U3 und 177 Ü3.  Zudem bieten fünf  Tageseinrichtungen 148 heilpädagogische 
Plätze an (Stadt Bonn, Drucksache -Nr. 1311607ST2).  Unterjährig wurden bis Oktober 2013 
weitere  74  Kinder  über  Einzelintegrationsmaßnahmen  in  Tageseinrichtungen  für  Kinder 
aufgenommen.  Davon  13  U3-Kinder  und  61  Ü3-Kinder.  Um  das  Ziel  der  Inklusion  im 
Elementarbereich zu erreichen, bedarf es weiterer Anstrengungen. Kinder mit Förderbedarf 
finden in Bonn noch kein ausreichendes Angebot vor.
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Finanzierung der inklusiven Kindertagespflege 

Während in Nordrhein-Westfalen Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von 
Kindern  mit  Behinderungen  den  3,5fachen  Satz  der  Kindpauschalen  nach  dem 
Kinderbildungsgesetz  (KiBiz)  erhält  und darüber  hinaus noch Zuschüsse durch  den LVR 
bekommen kann, sind für die integrative/inklusive Kindertagespflege keine Landeszuschüsse 
im Rahmen der Förderung der Kindertagespflege vorgesehen.  

„Die Bereitstellung und Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in der 
Kindertagespflege  ist  Aufgabe  der  örtlichen  Jugendhilfe.  Die  Jugendämter  erfüllen  diese 
Aufgabe in eigener Verantwortung und nach Maßgabe der bundesgesetzlichen Regelungen 
im  Achten  Sozialgesetzbuch  (SGB  VIII).  Bei  der  Festlegung  der  Höhe  der  laufenden 
Geldleistung muss das Jugendamt beachten, dass der in der laufenden Geldleistung an die 
Tagespflegeperson  enthaltene  Betrag  zur  Anerkennung  ihrer  Förderungsleistung 
auszugestalten ist und dabei u.a. die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu 
berücksichtigen  ist  (vgl.  §  23  Absatz  2a  SGB  VIII).    (…)   Das  Land  zahlt  für  die 
Kindertagespflegeplätze allein im Kindergartenjahr 2013/2014 mehr als 90 Millionen Euro an 
die Kommunen. Diese Summe setzt sich aus den jährlichen Zuschüssen zusammen, die die 
Jugendämter pro Betreuungsplatz nach dem KiBiz erhalten und dem weit größeren Anteil, 
mit  dem die Kindertagespflege landesseitig nach dem Belastungsausgleichsgesetz (BAG-
JH) unterstützt wird“6.

Die Förderung der Kinder mit oder einer drohenden Behinderung in Kindertagespflege muss 
somit auf kommunaler Ebene bewältigt werden. 

Entsprechend  der  bundesweit  üblichen  Praxis,  für  die  Betreuung  von  Kindern  mit 
Behinderung die Mittel der „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ gemäß §§ 53 und 
54  des  Sozialgesetzbuches  XII  (Sozialhilfe)  in  Verbindung  mit  der 
Eingliederungshilfeverordnung in Anspruch zu nehmen, hat sich auch in Bonn jenseits der 
KiBiz-Regelungen eine vollständige Trennung der Zuständigkeit in Fragen der Betreuung von 
Kindern mit  oder drohender Behinderung  zwischen dem Sozialamt und dem Jugendamt 
etabliert. D. h. die Kosten für die Betreuung eines behinderten Kindes in Kindertagespflege 
werden nur dann vom Sozialamt übernommen, wenn  eine anerkennungsfähige Diagnose im 
Sinne  der  §§  53  und  54  SGB XII  vorliegt.  Das  Jugendamt  ist  in  diesen  Prozess  nicht 
involviert. 

Da es, wie erwähnt, für die Förderung der inklusiven Kindertagespflege keinen landesweit 
verbindlichen  Richtwert  zur  Anerkennung  der  Betreuungsleistung  gibt,  orientiert  sich  das 
Sozialamt  der  Stadt  Bonn  an  der  kommunalen  Satzung  zur  Förderung  der 
Kindertagespflege. 

6 Im Rahmen der Modellprojektförderung haben sich alle drei Modellprojekte mit Schreiben an die Landesregierung 
sowie an die Jugendpolitischen Sprecher der Fraktionen im Landtag mit der Forderung gewendet, im Zuge der 
kommenden KiBiz-Revison anlog zum 3,5 fachen Satz für behinderte Kinder in Kindertageseinrichtungen ein 
Landesförderung für die inklusive Kindertagespflege festzuschreiben. Das Zitat stammt aus dem Antwortschreiben 
aus dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalens vom 4.09.2013 
siehe Kopie des Schreibens im Anhang. 
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Zu  Gunsten  einer  intensiven  Betreuung  der  Kinder  mit  besonderem  Förderbedarf  in 
Kindertagespflege, hat sich in Bonn der Standard etabliert, dass ein Kind mit oder drohender 
Behinderung in Kindertagespflege i.d.R.  zwei Betreuungsplätze belegt.  Für den 2.  frei  zu 
haltenden Platz wird der Tagespflegeperson eine sog. “Freihaltepauschale“ in Höhe von  459 
€ gezahlt. Diese Pauschale entsprach bis zum 31.07.2013 dem Höchstfördersatz (40 Std. 
und mehr), der vom Jugendamt für die Kindertagespflege gezahlt wurde. Für den tasächlich 
belegten Betreuungsplatz erhielt die Tagespflegeperson einen Betreuungssatz von ca.  2,38 
€ / pro betreute Stunde. Dies entspricht dem Regelfördersatz, der bis zum 31.07.2013 in 
Bonn gezahlt wurde. 

Seit dem 1.08.2013 ist die Förderung der Kindertagespflege in Bonn neu geregelt worden. 
Der   pauschalierte  Betrag  zur  Erstattung  der  Kosten  für  den  Sachaufwand  und  zur 
Anerkennung der Förderungsleistung beträgt je betreutem Kind und Stunde 4,50 €. Findet 
die Betreuung in angemieteten Räumen statt, so erhält die Tagespflegeperson pro betreutem 
Kind  eine  monatliche  Zusatzpauschale  von  100  €  zur  Anerkennung  des  höheren 
Sachaufwandes durch die Anmietung von Räumen. 

Im Zuge dieser Neuregelung hat  das Sozialamt die Förderung der integrativen/inklusiven 
Kindertagespflege  an  die  neue  Satzung  angepasst.  Gefördert  wird  der  tatsächliche 
Betreuungsumfang (i.d.R. max. 31-35 Wochenstd., mtl. Förderung 682 € ) für das behinderte 
Kind zuzüglich einer Pauschale für 31-35 Wochenstunden ( mtl. Förderung 682 €) für den 
freizuhaltenden Platz.  Findet die Kindertagespflege in angemieteten Räumen statt, wird die 
Pauschale von 100 € zusätzlich pro belegten Platz, also auch für den 2. frei gehaltenen Platz 
anerkannt. 

An diesen hier nur kurz skizzierten kommunalen Rahmenbedingungen der Vermittlung und 
Förderung von Kindern mit oder einer drohender Behinderung in Kindertagespflege hat das 
Modellprojekt angesetzt. 

2.4. Methodisches Vorgehen 

Die  Studie  folgte  einem  qualitativen  und  einzelfallbezogenen  Ansatz.  Zwei 
Großtagespflegestellen  wurden  unter  bestimmten  Rahmenbedingungen  eingerichtet. 
Grundlage  für  die  Qualitätskriterien  lieferten  aktuelle  Forschungsergebnisse  (Kron/Papke 
2006;  Heimlich/Behr  2005;   Heimlich/Behr  2007;  Seitz/Korff  2008;  Strätz  u.a.  2011).  Die 
wissenschaftliche Begleitung zielt auf Aussagen zu den Fragen, 

 unter  welchen  strukturellen  Bedingungen  ist  inklusive  Kindertagespflege  in  den 

Großtagespflegestellen überhaupt möglich und
 welche Erfahrungen machten die Tagespflegepersonen, Eltern und die Fachberatung 

im Rahmen des Modellprojekts? 
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Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurde auf folgenden Ebenen Daten erhoben: 

die Kinder 
Die  Entwicklungs-  und  Teilhabeprozesse  der  ausgewählten  Kinder   mit  oder  drohender 
Behinderung  wurden  anhand   von    Teilnehmenden  Beobachtungen   zu  8  Zeitpunkten 
erhoben.  Flankierend  zu  den  Beobachtungen  wurden  Interviews  mit  den 
Tagespflegepersonen durchgeführt, um Informationen über ihre Erfahrungen zu gewinnen. 
Darüber hinaus wurden Interviews mit den  beteiligten Frühförderkräften oder Therapeuten 
zum Verlauf der Entwicklung der Kinder sowie den Rahmenbedingungen der Fördersituation 
durchgeführt.  

die Eltern
Auch  die  Eltern  wurden  zur  Entwicklung  des  Kindes  und  Einschätzung  der 
Rahmenbedingungen  der  Fördersituation  interviewt.   Ein  weiteres  mit  den  Eltern  zu 
bearbeitende  Thema  ist  die  Frage  nach  der  "Situation  als  Familie"  (Inklusion  oder 
„Sonderfamilie“)

die Tagespflegepersonen 
Zusätzlich  zu  den  Interviews,  die  mit  den  Tagespflegepersonen  geführt  werden,  erfolgte 
monatl.  ein  Hausbesuch (bei  Bedarf  auch öfter)  durch die Fachberatung.  Die   Reflexion 
dieser Hausbesuche wurde dokumentiert.

Während der Projektlaufzeit  wurden  drei Workshops mit den Modelltagespflegepersonen 
und den weiteren in Bonn tätigen Tagespflegepersonen, die mit Kindern mit oder drohender 
Behinderung  arbeiten  angeboten.  Diese  Workshops  sollten  fachlichen  Input  sowie 
Gelegenheit zur Praxisreflexion und Austausch bieten (s. dazu ausführlicher Punkt 3.3). 
Die Erfahrungen aus den Workshops sollen im Nachgang des Projekts in die Entwicklung 
eines Qualifizierungsmoduls einfließen. 

die  Fachberatung 
Interviews mit der Fachberatung dienten dazu, Informationen zum Verlauf der Entwicklung 
der Kinder  sowie zu den Rahmenbedingungen der Fördersituation und Handlungspraxis der 
Tagespflegepersonen zu erheben. 

3. Ergebnisse des Modellprojektes 

Im Folgenden werden zunächst die Großtagespflegestellen vorgestellt  und es erfolgt eine 
ausführliche Darstellung der Kinder, die in das Projekt involviert  waren. Insbesondere die 
Vorstellung der Kinder soll  Einblick geben in die Verschiedenheit  der Beeinträchtigungen, 
ihrer Zugangswege, Probleme und Entwicklungsverläufe. Gleichwohl die Voraussetzungen 
bei  den  Kindern  sehr  unterschiedlich  waren,  konnten  sie  dennoch  in  den 
Großtagespflegestellen betreut werden. Im Anschluss daran werden die Workshops mit den 
Tagespflegepersonen  vorgestellt  und  über  die  Gewinnung  eines  Beirats  für  inklusive 
Kindertagespflege  berichtet.  Abschließend  werden  die   Ergebnisse,  die  auf  den 
verschiedenen Untersuchungsebenen gewonnen wurden, gebündelt dargestellt. 
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3.1 Vorstellung der Großtagespflegestellen 

Träger:
Die beiden ausgewählten Großtagespflegestellen sind angegliedert an einen gemeinnützigen 
Verein, der sich für die Belange von jungen Familien engagiert. 
Die  erste  Großtagespflegestelle,  hier  im  weiteren  GTPI  genannt,  wurde  im  Jahr  2010 
eröffnet. Die zweite Pflegestelle, hier im weiteren GTP II genannt, existiert seit dem Frühjahr 
2012.
Da  die  Trägerschaft  der  beiden  Pflegestellen  bei  dem  Verein  liegt,  sind  die  vier 
Tagespflegepersonen angestellt. Sie werden nach dem Tarif von Kinderpflegerinnen bezahlt. 
Der Verein ist Vertragspartner der Eltern und zuständig für die Beantragung der Zuschüsse 
der Stadt  Bonn zur Kindertagespflege sowie für  die Beantragung der Rückerstattung der 
Sozialversicherungsleistungen.  Von  Seiten  der  Tagespflegepersonen  liegen  daher 
Abtretungserklärungen vor.

Tagespflegepersonen:
In  der  GTPI  arbeitet  eine  Kinderpflegerin  mit  langjähriger  Erfahrung  im  Bereich  der  U3 
Betreuung  und  der  Vorkindergartenarbeit.  Die  zweite  Kraft  hat  ursprünglich  keinen 
pädagogischen Hintergrund. Beide Tagespflegepersonen haben eine 165 Std.  umfassende 
Qualifizierung nach dem DJI –Curriculum absolviert.
Für die GTPII konnten zwei erfahrene Tagespflegepersonen gewonnen werden, die beide 
schon  langjährige  Erfahrung  mit  der  Betreuung  von  Tageskindern  in  den  eigenen 
Räumlichkeiten hatten. Eine Tagespflegeperson verfügte über Erfahrungen mit Kindern mit 
Behinderung  und  wollte  weiterhin  in  diesem  Bereich  einen  Schwerpunkt  setzen.  Beide 
Tagespflegepersonen haben ebenfalls das Zertifikat der qualifizierten Tagespflegeperson des 
Bundesverbandes. 
Im  Mai  2013  ist  eine  weitere  Tagespflegeperson  ins  Team  gekommen.  Sie  soll  die 
Großtagespflegestellen als Zusatzkraft entlasten und im Falle von Urlaub und Krankheit als 
Vertretung fungieren.  Auch die Zusatzkraft hat eine 165 Std. umfassende Qualifizierung zur 
Tagespflegeperson nach dem DJI-Curriculum  durchlaufen. 
Die  Option,  in  ein  Anstellungsverhältnis  zu  wechseln,  stellte  für  alle  vier 
Tagespflegepersonen einen Anreiz dar.  
Die Arbeit im Team mit einer größeren Kindergruppe war für alle eine Herausforderung.
In der Ausgestaltung der täglichen inhaltlichen Arbeit können die vier Tagespflegepersonen 
frei agieren. Es finden regelmäßige Teamgespräche mit dem zuständigen Vorstandsmitglied 
des Vereins statt.

Betreuungsangebot und Konzept:
Die räumlichen Rahmenbedingungen beider Großtagespflegestellen sind ähnlich, da beide 
im gleichen Gebäudekomplex untergebracht sind.   Die Pflegestellen liegen zentral  in der 
Bonner Innenstadt. Zwei ehemalige, barrierefreie  Ladenlokale konnten angemietet werden. 
Es gibt einen kleinen Hof, der für kurze Freispielphasen genutzt werden kann, dies jedoch 
nicht von beiden Gruppen gleichzeitig. Beide Pflegestellen verfügen über einen Schlafraum 
und einen Spielraum, wobei die Räume in der GTPII etwas kleiner sind. In der GTP I werden 
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neun Kinder betreut, in der GTPII werden sieben Kinder betreut, wobei zwei Kinder einen 
besonderen Förderbedarf haben.
Der zeitliche Rahmen der Betreuung liegt bei beiden Stellen von Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr  bis  14:00  Uhr.  Dieser  Rahmen  wurde  bewusst  gewählt,  da  dieser  Umfang  der 
Fremdbetreuung für Kinder unter drei Jahren vom Verein als ausreichend angesehen wird. 
Den Kindern soll die erste Ablösung von den Eltern so leicht wie möglich gemacht werden; 
sie sollen nicht durch zu lange Fremd-Betreuungszeiten überfordert werden.
Auch inhaltlich gibt es viele Überschneidungen, so dass die konzeptionellen Beschreibungen 
für beide  Pflegestellen gelten. 
Das pädagogische Konzept legt viel Wert auf die Kooperation mit den Eltern und strebt eine 
Erziehungspartnerschaft  an.  Es  gibt  täglich  kurze Übergabegespräche in  den Bring-  und 
Abholzeiten, regelmäßige Elternabende und –gespräche,  sowie gemeinsame Aktionen mit 
den  Familien  (Martinsumzug,  Adventsfeier  und  Sommerfest).  Darüber  hinaus  sind  Eltern 
durch Obstdienste in den täglichen Ablauf eingebunden.
Innerhalb  des  Gruppenangebotes  wird  besonders  auf  gute  und  vertrauensvolle 
Bindungsangebote für die Kinder geachtet. Die Kinder werden mit viel Aufmerksamkeit und 
gezielter  Ansprache  durch  den  Tag begleitet.  Die  Pflegesituationen  dienen  ebenfalls  der 
Vertiefung  der  Bindung  und  werden  entsprechend  gestaltet  (ruhige  Situation  nach  dem 
Pikler-Prinzip, 1:1 Situation abseits der Gruppe).
Der Tag strukturiert sich durch wiederkehrende Rituale (z.B. einen Morgenkreis), durch die 
Mahlzeiten  (gemeinsames  Frühstück  und  Mittagessen),  durch  kleine  Angebote  oder 
Aktivitäten im Freien und die Mittagsruhe. In beiden Gruppen wird Wert auf wiederkehrende, 
überschaubare Abläufe geachtet, die es vor allem den jungen Kindern ermöglichen, sich zu 
orientieren.
Mit der Eröffnung der zweiten Großtagespflegestelle ging von Seiten des Vereins die Idee 
einher, auch Familien mit erschwerten Startbedingungen ein Angebot vorhalten zu können. 
Die Gruppengröße sollte reduziert  werden, um zwei Kinder mit  besonderen Bedürfnissen 
aufzunehmen. Hier wurde an Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderungen 
oder Kinder aus benachteiligten Familien gedacht.   Die kleinere Gruppengröße war dann 
auch ausschlaggebend für die Bewilligung der Räume, da die Größe der GTP II nicht für 
neun Kinder geeignet wäre.
Die Aufnahme des ersten Kindes mit Förderbedarf in die GTP II erfolgte in etwa zeitgleich mit 
der Bewerbung des Netzwerkes für das Modellprojekt im Sommer 2012. Ein weiteres Kind 
konnte  dann  im  September  aufgenommen  werden.  Beide  Mädchen  zeigten  deutliche 
Entwicklungsverzögerungen,  jedoch  in  unterschiedlichen  Entwicklungsbereichen  (siehe 
Kapitel Kinder).
In der GTP I wurde im Oktober ein Junge mit einer leichten körperlichen Beeinträchtigung 
eingewöhnt.

Anschaffungen im Rahmen des Modellprojekts:
Innerhalb  des  Projektes  wurden  viele  Materialien  angeschafft,  die  aus  dem Bereich  der 
Psychomotorik  stammen  (Bällebad,  Schaukelsitz,  Elemente  zum  Aufbau  von 
Bewegungslandschaften). Ebenso gehörten allgemeine Spielmaterialien für Kinder unter drei 
Jahren aus dem Bereich Bauen und Konstruieren, sowie spezielle Materialien zur Förderung 
von Kindern mit instabiler Körperhaltung dazu.
Auch wurden Hilfsmittel für den Bereich der Dokumentation und Elternarbeit gekauft.
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3.2. Die teilnehmenden Kinder

Julia

Kind und Familie:
Julia wurde am 20.02.2010 geboren. Sie ist das erste Kind, recht belasteter Eltern. Die Familie ist  
freundlich und kooperativ und sucht nach Unterstützung, die sie im Kontext der Beeinträchtigung 
Julias auch gezielt braucht.

Diagnose:
„Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen, sowie Entwicklungsstörung des Sprechens“
Die  Diagnose  lag  schon  beim  Erstkontakt  vor.  Julia  ist  gut  medizinisch  und  diagnostisch 
angebunden.

Zugangsweg: 
Der  Kontakt  zur  Familie  wurde  eingeleitet  durch  die  Mitarbeiterin  der  heilpädagogischen 
Familienhilfe, die zur Unterstützung in der Familie tätig war.
Es  erfolgte  ein  Hausbesuch  im  März  2012  durch  die  Fachberatung  des  Netzwerkes 
Kinderbetreuung in Familien, bei dem die Familienhilfe, die Eltern und Julia anwesend waren. Julia 
nahm  direkt  Kontakt  auf,  war  sehr  fröhlich,  aufgeschlossen  und  wach.  Sie  zeigte  zu  diesem 
Zeitpunkt  im  Alter  von  2,1  Jahren  deutliche  Anzeichen  einer  Entwicklungsverzögerung.  Julia 
konnte noch nicht frei laufen; sie zog sich an Gegenständen hoch und bewegte sich dann im sog. 
„Seemannsgang“. Auch im Bereich der sprachlichen Entwicklung waren noch keine Anzeichen von 
ersten Worten oder des gezielten Spracheinsatzes zu erkennen.

Beratungsprozess:
Als Grund für die Tagesbetreuung wurde der Wiedereinstieg der Mutter in den Beruf angegeben. 
Den Eltern war eine Betreuung in einer integrativen Gruppe sehr wichtig,  auch sahen sie hier 
Fördermöglichkeiten für ihr Kind. Die Familienhelferin war im Beratungsgespräch anwesend, aber 
sehr zurückhaltend. Vereinbart  wurde, dass der Familie über das Netzwerk Kinderbetreuung in 
Familien verschiedene Modelle der Betreuung vorgestellt werden sollten.

Anzahl Hausbesuche:
Es  fand  im  gesamten  Verlauf  ein  Hausbesuch  zum  Erstkontakt  und  Klärung  des 
Betreuungsbedarfes statt.

Finanzierung:
Die Finanzierung der Tagesbetreuung Julias erfolgte aufgrund der vorliegenden Diagnostik über 
die Eingliederungshilfe. Diese wurde nach Einreichen des letzten Arztberichtes und einer kurzen 
Stellungnahme der Fachberatung bewilligt.

Anzahl Besuche/Gespräche in Pflegestelle (Anbahnung)
Ende Mai 2012 erfolgte ein erster gemeinsamer Besuch der Fachberatung, der Mutter und Julias 
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in der später am Projekt teilnehmenden GTP II. Julia zeigte sich aufgeschlossen und fröhlich und 
hatte Freude daran, den Raum zu erkunden und mit Gegenständen zu explorieren. Sie lautierte 
dabei freudig. Der erste Kontakt verlief auch für Mutter und Tagespflegeperson positiv.
Da  die  Tagespflegeperson  selbst  noch  keine  Erfahrungen  mit  der  Betreuung  von  Kindern  mit 
Förderbedarf  hatte,  wurde  ein  weiterer  Termin  mit  der  zweiten  Tagespflegeperson  für  den 
Frühsommer vereinbart, da diese erst zum Sommer zum Team dazukommen sollte. Dieser zweite 
Termin fand Anfang Juli in der Pflegestelle satt.
Ende  Juli  erfolgte  ein  gemeinsamer  Termin  mit  Fachberatung,  Vorstand  des  Vereins  und  der 
Mutter, um die vertraglichen Bedingungen zu klären. Es wurde die Aufnahme Julias für August 
2012 vereinbart.
Ab September erfolgten dann monatliche Hospitationen der Fachberatung in der Pflegestelle, um 
die Entwicklung Julias zu dokumentieren. Die Methode war die der teilnehmenden Beobachtung.

Eingewöhnung
In der Eingewöhnungszeit im August wurde offenbar, dass Julia zu Hause noch an einen Monitor 
zur Überwachung aller Schlafzeiten angeschlossen war; auch zum Mittagsschlaf. Es hatte in den 
ersten Lebensmonaten Atemaussetzer während des Schlafens gegeben.
Diese  Besonderheit  wurde  in  keinem  Vorgespräch  weder  von  den  Eltern  noch  von  der 
Familienhilfe  kommuniziert.  Die  Information  erreichte  die  Pflegestelle  erst,  als  Abdrücke  der 
Elektroden auf Julias Brust beim Wickeln auffielen.
Grenzen  der  Tagespflege  wurden  deutlich,  da  weder  die  Fachberatung  noch  die 
Tagespflegepersonen einschätzen konnten, inwieweit eine Gefährdung Julias bestand. Es zeigte 
sich im Verlauf eine Überforderung der Tagespflegepersonen. Erschwerend kam hinzu, dass Julia 
spontan in Kurzschlaf fiel, da sie noch nicht bis zur Mittagsschlafzeit durchhalten konnte.
Auch der anstehende berufliche Wiedereinstieg der Mutter im Oktober verursachte weiteren Druck 
auf die gesamte Betreuungssituation.
Nach einem längeren Kuraufenthalt von Mutter und Kind im September erfolgte ein gemeinsames 
Gespräch mit der Mutter, der Fachberatung, den beiden Tagespflegepersonen, dem Vorstand des 
Vereins und Julias Kinderärztin. Hier konnte die Kinderärztin verschiedene Einblicke geben und 
versprach eine Abklärung der Schlafsituation mit dem zuständigen Schlaflabor.
Diese  erfolgte  recht  schnell;  das  Schlaflabor  hatte  keinerlei  Bedenken,  dass  Julia  ihren 
Mittagsschlaf  in  der  Großtagespflegestelle  ohne  Monitor  hielt.  Die  Kinderärztin  stellte  eine 
Bescheinigung für die Pflegestelle aus, die für die Tagespflegepersonen eine gute Absicherung 
darstellte und sie entlastete.

Vernetzung Frühförderung
Die Frühförderung war regelmäßig einmal in der Woche in der Pflegestelle und führte dort ihre 
Förderung durch. Auch war es möglich, dass sie Julia im Gruppenalltag erlebte und ein Austausch 
mit den Tagespflegepersonen erfolgen konnte. 
Die Vernetzung mit der Kinderärztin wurde bereits beschrieben.

Integration in Gruppe
Julia hatte einen festen Platz in der Gruppe. Es ergaben sich gemeinsame Spiele mit den anderen 
Kindern, die aber erschwert waren durch Julias begrenzten sprachlichen Ausdruck und ihr nicht 
altersentsprechendes Spielverhalten. Somit waren gemeinsame Spielsequenzen eher von kurzer 
Dauer. Julia übernahm aber Spielformen der anderen Kinder, so spielte sie zu Ende der Betreuung 
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(Frühsommer 2013) erste Rollenspiele. Wichtig ist hier anzumerken, dass die Mehrheit der Kinder 
in ihren Spielformen und ihrer Kommunikation weiter entwickelt waren.

Entwicklung 
Julia war von Beginn an offen und positiv gestimmt. Sie erlernte in der Zeit der Tagesbetreuung 
das  sichere  und  freie  Laufen,  fand  zunehmend  Spielsituationen  für  sich  und  begann  in  der 
Sprachentwicklung  Fortschritte  zu  machen.  Gegen  Ende  der  Betreuung  in  Kindertagespflege 
erfolgte  auch nach dem Aufenthalt  in  der  Großtagespflegestelle  eine logopädische Förderung. 
Julia konnte somit bald erste Dinge benennen und begann vermehrt Variationen des Lautierens 
und Imitierens auszuprobieren. 
Julia baute gute Bindungen zu den Tagespflegepersonen auf und suchte gezielt den Kontakt und 
die Unterstützung. Tagesabläufe und Rituale verinnerlichte sie und fand sich gut in ihnen zurecht; 
so wurden zum Beispiel die ruhigen und konzentrierten Phasen in den Essenssituationen immer 
länger.
Der Kontakt zwischen Eltern und Tagespflegeperson war zum Teil etwas angespannt. Die Eltern 
waren sehr bemüht aber auch unsicher. Sie akzeptierten viele Gegebenheiten in der Pflegestelle 
und passten sich an. 
Julia hat im September 2013 in eine heilpädagogische Kindertagesstätte gewechselt.

Anna

Kind und Familie:
Anna  wurde  am  02.03.2011  in  der  26.  Schwangerschaftswoche  geboren.  Aufgrund  der 
Frühgeburtlichkeit war sie die ersten drei Lebensmonate im Krankenhaus. Anna durchlief in den 
ersten Wochen viele der für Frühgeborene typischen Problemsituationen (mehrere Infekte, sowie 
Anpassungsstörungen der Atmung).
Anna ist das erste Kind sehr engagierter Eltern, die aus Osteuropa stammen. Mit Anna haben die 
Eltern nur in der Muttersprache gesprochen. Die Mutter selbst kommt aus einem therapeutischen 
Arbeitsfeld. Die Familie war von Beginn an sehr gut medizinisch und therapeutisch angebunden 
und sehr zufrieden mit dieser Situation. 

Diagnose: 
„Entwicklungsverzögerung vor allem motorisch, zentrale Koordinationsstörung“
Die Diagnose lag in Form eines Arztbriefes vor Betreuungsbeginn vor.

Zugangsweg: 
Die Familie war Anfang August 2012 zur Erstberatung bei einer Fachberaterin des Netzwerkes 
Kinderbetreuung in Familien.  Der Grund für  die angedachte Tagesbetreuung war  der für  Ende 
September anberaumte Wiedereinstieg der Mutter in den Beruf.

Beratungsprozess: 
Innerhalb des Erstgespräches, bei dem auch die kleine Anna anwesend war, sprach die Mutter nur 
allgemein  von  einer  Entwicklungsverzögerung.  Der  Vermittlungsprozeß  wurde  begonnen. 
Innerhalb des Fachberatungsteams verständigte man sich darauf, dass die zuständige Kollegin für 
Kinder  mit  Förderbedarf  parallel  noch  einmal  Kontakt  zu  den  Eltern  aufnehmen  sollte.  Dies 
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geschah Ende August im Rahmen eines Hausbesuches.

Anzahl Hausbesuche: 
Beim ersten Hausbesuch zeigten sich die Eltern sehr offen und positiv. Auch Anna war zugegen; 
sie saß in einem angepassten Therapiestuhl, war fröhlich und aufmerksam. 
Die Mutter empfand den erneuten, aufsuchenden Kontakt als hilfreich und berichtete offen über die 
Entwicklung Annas. Es erfolgte ein Austausch über Tagespflegepersonen, die die Mutter bereits 
kennengelernt  hatte.  Auch  die  Großtagespflegestelle  des  Projektes  war  darunter,  so  dass  die 
eventuelle  Projektteilnahme gleich  in  die  Beratung  mit  einbezogen  werden  konnte.  Vereinbart 
wurde ein weiterer Austausch bezogen auf die Vermittlung.

Im Verlauf der Betreuung fand ein weiterer Hausbesuch statt, der vor allem die Frage nach einer 
geeigneten Kindertagestätte zum Thema hatte. Ebenso wurde über die Hilfsmittelversorgung für 
die Pflegestelle gesprochen (Sitz für den Krippenwagen, Therapiestuhl).

Finanzierung: 
Die  Finanzierung  der  Tagesbetreuung  erfolgte  aufgrund  der  vorliegenden  Diagnostik  über  die 
Eingliederungshilfe.  Diese  wurde  nach  Einreichen  des  letzten  Arztberichtes  und  einer  kurzen 
Stellungnahme der Fachberatung bewilligt.

Anzahl Besuche/Gespräche in Pflegestelle (Anbahnung)
Die  Eltern  übernahmen  selbständig  die  Kontaktanbahnung  zur  Pflegestelle.  Absprachen  über 
vertragliche Gegebenheiten und Eingewöhnungszeiten wurden getroffen. Hier war keine weitere 
Unterstützung durch die Fachberatung notwendig.
Monatlich erfolgten Hospitationen, die in Form der teilnehmenden Beobachtung stattfanden und 
Annas Entwicklung dokumentierten.

Eingewöhnung 
In der Zeit der Eingewöhnung wurde die enge Bindung zwischen Mutter und Kind sehr deutlich. 
Der Mutter fiel es schwer, Anna abzugeben. Anna ihrerseits konnte auf sprachlicher Ebene schon 
sehr gut ihren Unmut und ihre Trauer über die Trennungssituation artikulieren.
Erschwerend kam hinzu, dass Anna bisher allein in der Muttersprache der Eltern erzogen worden 
war und somit die deutsche Sprache ebenfalls für sie fremd und neu war.
Grobmotorisch war Anna im Sommer 2012 auf dem Stand eines ca. 5 Monate alten Kindes. In der 
Rückenlage konnte sie sich auf die Seite drehen. Insgesamt war ihr die Kopf- und Rumpfkontrolle 
wenig  möglich.  Anna  brauchte  auch  beim  Getragen  werden  oder  auf  dem  Schoßsitzen  viel 
Unterstützung, um ihren Kopf zu halten. Sie hatte dementsprechend viel Körperkontakt mit den 
beiden Tagespflegepersonen.
Auf kognitiver und sprachlicher Ebene zeigt sie sich weit entwickelt, so dass eine gute Bindung zu 
den Tagespflegepersonen auf diesen Ebenen schnell möglich war.
Die Herausforderung für die Tagespflegepersonen stellte die verlangsamte körperliche Entwicklung 
Annas  dar.  Es  galt  einen  guten  Ausgleich  zwischen  körperlicher  Unterstützung  durch  die 
Tagespflegepersonen und Zeiten ohne diese zu finden. Anna schien diese „freien“ Zeiten auch 
wenig gewohnt zu sein.

IBEB GTP Seite 19



Vernetzung Frühförderung
Den Eltern war es wichtig, die physiotherapeutischen Angebote selbst wahrzunehmen. So gab es 
nur kurze Kontakte zwischen Pflegestelle und Physiotherapeuten. Die Frühförderung kam in die 
Pflegestelle.

Integration in Gruppe
Anna hatte einen zentralen Platz in der Gruppe, was auch durch die viele körperliche Zuwendung 
der Tagespflegepersonen, die sie aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung braucht, begründet 
sein kann.  Um Anna in ihrem Spiel-  und Explorationsverhalten zu unterstützen,  gab es immer 
wieder Situationen die von den Tagespflegepersonen angeleitet und über längere Zeit begleitet 
wurden. Für die anderen Kinder waren dies Situationen, denen sie sich gerne anschlossen. 
Da Anna über sehr gute kommunikative Fähigkeiten verfügt, war dies von Beginn an ein gutes 
Mittel zur Kontaktaufnahme und Beziehung. Die Tagespflegepersonen begleiteten Annas Aktionen 
und  Reaktionen  verbal,  banden  Anna  ein  und  kommunizierten  schon  recht  früh  in  längeren 
Dialogen mit ihr.
Auch ermöglichten sie ihr  die Teilnahme an allen Gruppenaktivitäten in ihrer  eigenen Zeit  und 
Form, z.B. bei der Bewältigung eines Bewegungsparcours.
Seit  der Neuaufnahme von Kindern im Sommer 2013 gehört Anna zu den „Großen“. Vermehrt 
nimmt sie diese Rolle auch wahr; sie macht auf sich aufmerksam und fordert gezielt Dinge ein.

Entwicklung 
Annas Entwicklung im motorischen Bereich hat Fortschritte gemacht. Sie hat zunehmend mehr 
Kontrolle über ihren Kopf und ihren Rumpf. Auch bezieht sie ihre Beine mehr mit ein. Nach wie vor 
ist sie in der Fortbewegung noch stark auf Unterstützung angewiesen. Sie kann sich rollen und 
sich somit gezielt an eine Stelle im Raum bringen. Ihr immer noch sehr schwacher Muskeltonus 
hindert sie an mehr kraftvollen Bewegungen. Anna ist weiterhinein ein sehr zartes Kind, was auch 
durch die anhaltene Infektanfälligkeit gefördert wird.
Feinmotorisch greift Anna nach Gegenständen, aber zum Teil fehlt noch die gezielte Koordination.
Angesichts ihres Alters wurde es zunehmend wichtig,  Anna Angebote in aufrechter Haltung zu 
machen. So kann sie gezielter und konzentrierter explorieren und erste Spiele machen.
Über die Hilfsmittelversorgung ist ein Therapiestuhl angeschafft worden, in dem sie gut aufrecht 
sitzen kann. In den freien Spielphasen wird versucht, ihr Angebote sowohl im Sitzen als auch im 
Liegen zu machen.
Zukünftig  wird  Anna  mit  einem  Rollstuhl  versorgt  werden.  Die  Eltern  wünschen  sich  eine 
Übertragung auch in die Pflegestelle. Anna ist weiterhin in der Betreuung der GTPII.

Piet

Kind und Familie: 
Piet  wurde am 10.03.2010 geboren.  Er  ist  das  erste  Kind engagierter  Eltern.  Im Lauflernalter 
bemerkten die Eltern eine veränderte Fußstellung der rechten Seite und Unregelmäßigkeiten in der 
Koordination.

Diagnose: 
„leichte Zerebralparese rechts“
Die Diagnose lag in Form eines Arztbriefes vor Betreuungsbeginn vor.
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Zugangsweg: 
Die Eltern wurden auf die Großtagespflegestelle aufmerksam, da diese nah an ihrem Wohnort 
liegt. Sie nahmen selbst Kontakt auf und vereinbarten einen Kennenlerntermin.

Beratungsprozess: 
Über die GTP I wurde ein Kontakt zwischen Eltern und Fachberatung angebahnt. Da die Eltern 
gegenüber der Pflegestelle die Beeinträchtigung Piets offen gemacht hatten,  wurde gezielt  die 
zuständige Fachberaterin angesprochen. Es wurde ein Hausbesuchstermin im September 2012 
vereinbart, um die Familie und Piet kennenzulernen und auszuloten, ob Piet zu der Gruppe der 
Kinder mit Förderbedarf zählt.
Im gemeinsamen Gespräch erklärte die Mutter, dass sie gezielt ein Betreuungsangebot für Piet 
suche, um ihm Gruppenerfahrungen mit Kindern im gleichen Alter zu ermöglichen. Auch stand die 
Geburt des zweiten Kindes bevor und die Mutter versuchte, im Vorfeld die Familiensituation zu 
entlasten.
Piet  war  zu  diesem  Zeitpunkt  2;5  Jahre  alt.  Er  zeigt  sich  offen  und  freundlich;  seine 
Sprachentwicklung war gut entwickelt.
Im Beratungsprozeß wurde diskutiert,  ob die Eltern die Förderung über die Eingliederungshilfe 
beantragen wollen. Die Familie fürchtete eine Stigmatisierung Piets und eine Erschwerung der 
späteren  Kita-  und  Schulwahl,  wenn  sie  die  Beeinträchtigung  Piets  an  öffentlicher  Stelle 
bekanntmachen. Die Eltern erbaten sich Bedenkzeit,  ob sie die Eingliederungshilfe beantragen 
und die Teilnahme Piets am Projekt unterstützen wollten.
Nach  weiteren  Telefongesprächen  und  Rückfragen  erklärten  sich  die  Eltern  bereit,  dass  Piets 
Entwicklung in der GTP I in die Dokumentation des Projektes einfließen kann.
Sie beantragten die Förderung über Eingliederungshilfe. Die Aufnahme Piets erfolgte im Oktober 
2012.

Anzahl Hausbesuche: 
Ein Hausbesuch zum Erstkontakt und zur Information.

Finanzierung:
Die  Finanzierung  der  Tagesbetreuung  erfolgte  aufgrund  der  vorliegenden  Diagnostik  über  die 
Eingliederungshilfe.
Diese  wurde  nach  Einreichen  des  letzten  Arztberichtes  und  einer  kurzen  Stellungnahme  der 
Fachberatung bewilligt. Für Piet wurde kein freigehaltener Platz beantragt. Die Pflegestelle erhielt 
somit auch nur den Regelfördersatz. Lediglich für die Eltern bot sich der Vorteil,  dass sie vom 
Elternbeitrag an die Stadt Bonn befreit waren.

Anzahl Besuche/Gespräche in Pflegestelle (Anbahnung)
Im Verlauf des Projektes fanden monatlich Hospitationen unter der Methode der teilnehmenden 
Beobachtung statt.

Eingewöhnung 
Die Eingewöhnung Piets verlief recht schnell und unkompliziert. Er passte mit seinen 2,6 Jahren 
gut in die bestehende Altersstruktur der bereits betreuten Kinder. Er fand guten Kontakt zu beiden 
Tagespflegepersonen,  wobei  dies  unterstützt  wurde,  da  eine  Tagespfleperson  ebenso  wie  die 
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leibliche Mutter mit ihm englisch kommunizierte.
Auch  die  Situation  der  Eltern  war  entspannt,  da  kein  beruflicher  Wiedereinstieg  der  Mutter 
bevorstand.

Vernetzung Frühförderung
Piet war über die Eltern eingebunden in die Hilfsmittelversorgung und medizinische Therapie; eine 
Vernetzung mit der Pflegestelle fand nicht statt.

Integration in Gruppe
Piet passte von seinem Alter gut in die bestehende Kindergruppe, die sich schon längere Zeit 
kannte. Innerhalb der Gruppe suchte er sich oft eigene Nischen, in denen er ungestört spielen 
konnte.  Seine  Sprachentwicklung  war  gut  entwickelt,  er  begleitete  sein  Spiel  viel  sprachlich. 
Gezielt suchte sich Piet Materialien, die er an Rückzugsorten zum Spiel aufbaute. Er tat dies mit 
großer Konzentration.
Piet nahm oft die Rolle des Beobachters ein, während die anderen Jungen der Kindergruppe eher 
auch mal wild agierten. Um mit ins Spiel zu kommen, brauchte er oft die Tagespflegepersonen als 
Vermittler.

Entwicklung 
Piets Beeinträchtigung war wenig offensichtlich. Bei motorischen Angeboten nahm Piet sich seine 
Zeit, die er brauchte und probierte gezielt neue Entwicklungsschritte, wie z.B. das Überwinden von 
Hindernissen aus. Für die Tagespflegepersonen war das Ausmaß der Beeinträchtigung auch erst 
im weiteren Verlauf der Betreuung nachvollziehbar. Piet reagierte eher ängstlich oder vermeidend 
auf Situationen, die seine Beeinträchtigung betrafen (Gleichgewichtssinn, Motorik).
Im  Kontakt  mit  Kindern  und  Erwachsenen  war  Piet  zurückhaltend.  Bei  Betreuungswechseln, 
Vertretungssituationen aufgrund von Krankheit oder Urlaub reagierte er sensibel und irritiert. 
Nach seinem dritten Geburtstag hatte Piet die Möglichkeit, in eine Kindertagesstätte zu wechseln. 
Da es sich hier um eine Einrichtung einer Elterninitiative handelte, bei der die Eltern sich bewusst 
beworben hatten, nahm die Familie den Platz an. Piet hat hier seit Mai 2013 einen Regelplatz.

Linus

Kind und Familie:
Linus wurde am 8.09.2012 in der 28. Schwangerschaftswoche geboren. In der Folge war er noch 
dreieinhalb Monate in  der  Kinderklinik  stationär  untergebracht.  Linus ist  das  erste Kind seiner 
Eltern. Die Mutter hat eine körperliche Beeinträchtigung.

Diagnose: 
Aufgrund seiner Frühgeburtlichkeit ist Linus in regelmäßige Kontrolluntersuchungen eingebunden. 
Bislang lag dort kein Befund vor, der über die normale Verzögerung der Entwicklung aufgrund der 
Frühgeburtlichkeit hinausgeht.

Zugangsweg: 
Die Eltern nahmen an der regulären Informationsveranstaltung des Netzwerkes Kinderbetreuung in 
Familien für abgebende Eltern teil. Auf dieser Veranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass es 
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eine  Spezialisierung  innerhalb  des  Fachberaterinnenteams  gibt.  Sofern  bei  den  Kindern  ein 
besonderer  Förderbedarf  vorliegt,  kann  die  Beratung  durch  eine  Fachberaterin  mit 
heilpädagogischer Ausbildung erfolgen. 
Linus Mutter nahm daraufhin Kontakt zu der zuständigen Fachberaterin auf.

Beratungsprozess: 
Im Rahmen eines Hausbesuches im Juli  2013 wurde die Familie über die Besonderheiten der 
Kindertagespflege im Rahmen der Eingliederungshilfe informiert.  Beide Eltern und Linus waren 
anwesend. Linus war zu diesem Zeitpunkt 10 Monate alt; ein großes Kind mit recht großem Kopf, 
was ruhig auf dem Bauch seines Vaters lag und die Umwelt beobachtete.
Die Eltern beschrieben, dass seine motorische Entwicklung etwas verzögert sei und er Probleme 
in der Reizregulation bzw. der Wahrnehmungsverarbeitung habe. Zu viele Reize schienen ihn zu 
überfordern.

Aufgrund  Linus  Frühgeburtlichkeit  und  den  von  den  Eltern  beschriebenen 
Anpassungsschwierigkeiten  im  Bereich  der  Wahrnehmung,  sowie  des  Schlafens  und  Essens, 
schätzte die Fachberatung seine Anerkennung als Kind mit Förderbedarf als realistisch ein.
Die  Eltern  sahen  ebenfalls  einen  Förderbedarf  bei  Linus,  insbesondere  aufgrund  seiner 
verminderten Reizregulation. Da die Mutter beruflich Erfahrungen mit der Bewilligung von Hilfen 
aus  dem  Bereich  der  Eingliederungshilfe  hatte,  sah  sie  jedoch  wenige  Chancen  auf  eine 
Bewilligung.
Es wurde verabredet, dass die Fachberatung Kontakt zu zwei Pflegestellen anbahnte. Darunter 
war eine sehr kleine Pflegestelle einer erfahrenden Tagespflegeperson mit nur drei Kindern, wobei 
immer ein Kind mit Förderbedarf betreut wird. Zum anderen schauten sich die Eltern die GTPII an.

Anzahl Hausbesuche: 
Ein Hausbesuch zum Erstkontakt fand statt.

Anzahl Besuche/Gespräche in Pflegestelle (Anbahnung)
Die Eltern übernahmen selbständig die Kontaktanbahnung zu den Pflegestellen. Absprachen über 
vertragliche Gegebenheiten und Eingewöhnungszeiten wurden getroffen. 
Die  Aufnahme  Linus  erfolgte  zum  August  2013  in  die  GTP  II.  Die  Fachberatung  wurde 
dahingehend einbezogen,  dass  sich  Eltern  und Tagespflegepersonen darauf  verständigten,  für 
Linus einen Platz als Förderkind zu beantragen. Dies wurde durch die Fachberatung unterstützt.

Finanzierung:
Die Eltern stellten einen Antrag auf Kostenübernahme der Tagespflege für Linus im Rahmen der 
Eingliederungshilfe.  Es  wurde  der  letzte  Arztbericht  beigefügt,  der  jedoch  neben  der 
Frühgeburtlichkeit Linus keine konkreten Förderbedarfe attestierte. Die zuständige Fachberatung 
schrieb eine kurze Stellungnahme, in der sie die Aufnahme Linus in die GTP II befürwortete, da 
hier gezielt auf seine besonderen Bedürfnisse eingegangen werden konnte.
Der  Antrag  auf  Eingliederungshilfe  wurde  zunächst  abgelehnt,  da  aus  dem  Arztbrief  keine 
konkreten Beeinträchtigungen oder Verzögerungen abzuleiten waren.
In Rücksprache mit einer anderen Beratungsstelle des Sozialamtes ergab sich aber die Option, 
Linus in der "BÄR-Sprechstunde" persönlich vorzustellen. Die "BÄR-Sprechstunde" ist ein Angebot 
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des Bonner Gesundheitsamtes für ratsuchende Eltern mit kleinen Kindern oder mit Kindern mit 
Behinderung (siehe Flyer im Anhang).
Diese  Möglichkeit  der  persönlichen  Vorstellung  wurde  mit  Eltern  und  Tagespflegepersonen 
besprochen und angestrebt.
Im Oktober wurde Linus der zuständigen Ärztin vorgestellt. Der Vater, eine Tagespflegeperson und 
die Fachberatung waren anwesend.  Die Tagespflegeperson konnte gezielt  Situationen aus der 
Praxis beschreiben, die den erhöhten Bedarf Linus, vor allem im Bereich der engen Begleitung und 
der Bindung veranschaulichten. Es zeigte sich bei einer kurzen Untersuchung durch die Ärztin 
deutlich die verzögerte motorische Entwicklung Linus. Die Kinderärztin meldete dies an die für die 
Eingliederungshilfe  zuständige  Stelle  im  Sozialamt  zurück,  so  dass  eine  Anerkennung  Linus 
nachträglich stattfand.

Eingewöhnung
In  der  Eingewöhnung  traten  die  von  den  Eltern  beschriebene  Regulationsstörung  und 
Überreizungssituationen direkt zu Tage. Linus brauchte viel Zeit in geschütztem Rahmen mit einer 
Bezugsperson und wenigen Reizen. Auch die Umstellung der Essens- und Schlafsituation war 
problematisch, da Linus einen sehr auf ihn abgestimmten Rhythmus gewohnt war, der nur bedingt 
in der GTP II umzusetzen war.

Da Linus motorisch auf dem Stand eines 8-9 Monate alten Kindes war, lag er auch viel. Linus 
begann  aber  recht  schnell,  sich  rollend  durch  den  Raum  zu  bewegen  und  seine  Umwelt  zu 
erkunden.  Er  tat  dies mit  großer  Geschicklichkeit.  Ausgesprochen wichtig  für  ihn war  die gute 
Bindung  zu  einer  Tagespflegeperson  und  viel  Aufmerksamkeit.  So  begann  er,  rollend  den 
Tagespflegepersonen durch die Gruppe zu folgen.
Da die Mutter mit dem zweiten Kind schwanger ist und es wieder die Gefahr der vorzeitigen Geburt 
gibt,  wurde  dann  die  Eingewöhnung  vom  Vater  übernommen  und  beschleunigt.  Vor  dem 
Hintergrund, dass die Mutter bis zum Ende der zweiten Schwangerschaft liegen muss, stellt sich 
für  die  Gesamtfamilie  momentan keine Alternative  zur  Fremdbetreuung  Linus  dar.  Linus  hätte 
jedoch  ohne  Anerkennung  als  Kind  mit  Förderbedarf  und  dem  damit  verbundenen  zweiten 
finanzierten Platz, nicht in der Gruppe verbleiben können. 

Integration in Gruppe
Da  Linus  erst  seit  etwa  acht  Wochen  die  GTP II  besucht,  ist  er  noch  sehr  an  die  beiden 
Tagespflegepersonen gebunden.

Entwicklung 
Linus macht schon jetzt große Fortschritte im Bereich der Motorik. Die Zeitspannen, die er in der 
großen Kindergruppe bleiben kann, werden länger. Es haben sich Rituale für Situationen ergeben, 
in denen er Ruhe braucht.
Die Essensaufnahme sowie die Schlafzeiten werden schrittweise umgestellt.
Alle Seiten sind zuversichtlich, dass Linus gutes Potential hat seinen Rückstand aufzuholen und 
sich  in  die  Gruppe  zu  integrieren.  Es  bedarf  aber  momentan  noch  viel  Unterstützung  und 
Begleitung, um ihm dies zu ermöglichen.
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3.3 Workshops mit den Tagespflegepersonen

Um Gelegenheit zur Praxisreflektion in größerer Runde und fachlichen Input zu bieten, wurden im 
Rahmen des Projektes drei Tagesveranstaltungen zu der Thematik „Inklusion und Behinderung“ 
angeboten.  Diese  Veranstaltungen  waren  offen  für  alle  am  Thema  interessierten 
Tagespflegepersonen  in  Bonn.  Das  Workshopangebot  stieß  auf  eine  gute  Resonanz,  jede 
Veranstaltung konnte mit ca. 25 Teilnehmern stattfinden . Die Gruppen setzten sich wie geplant, 
aus Tagespflegepersonen mit Erfahrung im Bereich der Betreuung von Kindern mit Förderbedarf 
und  Erstinteressierten  zusammen.  Die  Workshoptage  konnten  durch  die  Projektmittel  für  die 
Teilnehmenden kostenfrei angeboten werden. Für die Veranstaltungen wurde bewusst ein anderer 
räumlicher  Rahmen  gewählt  als  sonst  für  die  Fortbildungen  des  Netzwerkes  üblich.  Ein 
Workshoptag  fand  in  einer  heilpädagogischen  Kindertageseinrichtung  statt.  Durch  die  gute 
Kooperation  mit  der  Einrichtung  war  es  über  eine  längere  Besichtigung  möglich,  konkret  ein 
anderes  Arbeitsfeld  kennenzulernen  (Raumgestaltung,  Spielmaterialien,  therapeutische 
Materialien).
Da  alle  Tagesveranstaltungen  an  einem  Samstag  stattfanden,  wurde  bewusst  auf  eine  gute 
Versorgung der Teilnehmenden geachtet. Es gab jeweils zu Beginn ein Stehcafe und in der Pause 
ein warmes Mittagessen.

Inhalte
Die Workshoptage waren inhaltlich so ausgerichtet, dass sie einen Einstieg in die Thematik boten 
und zugleich bereits in der Inklusion tätige Tagespflegepersonen inhaltlich unterstützten. Zudem 
sollte an Themen angeknüpft werden, die generell für die Kindertagespflege bedeutsam sind. Hier 
können Folgende genannt werden:

 Individuelle Bedürfnisse von Kindern mit Förderbedarf

 Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung

 Bindungsaspekte

 Erstkontakt, Vermittlung

 Elternarbeit

 Ganzheitliche Sicht auf Kind und Familie

 Besondere Situation von Familien mit Kindern mit Förderbedarf

 Nähe und Distanz in der Arbeit mit Kind und Eltern

 Zusammenarbeit mit der Fachberatung

 Finanzielle Rahmenbedingungen

 Vernetzung mit anderen Fachdiensten

Neben der inhaltlichen Arbeit  gab es einen konkreten Austausch mit  Fachleuten verschiedener 
Disziplinen.  Im Vordergrund stand dabei,  Raum für  individuelle  Fragen oder Anmerkungen der 
Tagespflegepersonen aus ihrem Praxisfeld zu bieten.
Ein Ziel der Seminare war es, die vielen Akteure kennenzulernen, die Familien mit Kindern mit 
besonderem  Förderbedarf  begleiten.  Somit  konnte  mehr  Transparenz  über  das  Arbeitsfeld 
geschaffen und die Verortung der Kindertagespflege in diesem Feld erleichtert werden.
Anhand  von  Beispielen  aus  der  Praxis,  z.B.  der  Durchführung  von  Frühförderung  in  der 
Tagespflegestelle  konnte  den  Tagespflegepersonen  Möglichkeiten  und  Partner  der  Vernetzung 

IBEB GTP Seite 25



konkreter vor Augen geführt werden.
In  allen  Bereichen  wurde  besonders  auf  die  Rolle  der  Fachberatung  verwiesen.  Die  enge 
Zusammenarbeit  zwischen  Fachberatung  und  Tagespflegeperson  wurde  als  notwendig  und 
entlastend für das Arbeitsfeld der inklusiven Kindertagespflege beschrieben.
Alle Teilnehmenden erhielten eine Teilnahmebescheinigung, die besonders gestaltet wurde und die 
sich von den sonst üblichen Fortbildungsnachweisen unterscheidet (siehe Anhang).

Die  fachlichen  Inhalte  der  Workshops  sowie  die  Erfahrungen  mit  den  teilnehmenden 
Tagespflegepersonen und den Referenten/Referentinnen werden im Nachgang des Modellprojekts 
weiter  bearbeitet  und  ausgewertet  und  sollen  in  ein  Qualifizierungsangebot  für  inklusive 
Kindertagespflege einfließen, das modulartig aufgebaut werden soll. 

3.4 Chancen und Grenzen inklusiver Kindertagespflege – Gewinnung eines Beirates 

Im Rahmen des Modellprojekts stellte sich immer wieder die Frage nach den Chancen aber auch 
nach den Grenzen inklusiver Kindertagespflege. In einem konkreten Fall wurden folgende Fragen 
aufgeworfen: 

 Kann eine Tagespflegeperson ein Kind mit Trisomie 13 in ihrem Haushalt betreuen, das 

eine geistige  Behinderung hat,  blind  und  taub ist  und über  einen künstlichen Zugang 
ernährt werden muss?

 Kann  eine  Fachberaterin  einer  Tagespflegeperson,  die  nicht  den  Schutz  einer 

heilpädagogischen oder integrativen Tageseinrichtung für Kinder hat, raten, dieses Kind zu 
betreuen? 

 Vor welcher rechtlichen Situation steht die Tagespflegeperson, wenn das Kind im Rahmen 

der Betreuung verstirbt?

Vor diesen Fragen stehend, schienen die Grenzen der Kindertagespflege als Ort zur Umsetzung 
von  Inklusion  erreicht  worden  zu  sein.  Sowohl  im  Fachberatungsteam  als  auch  im  Kreis  der 
Netzwerkträger sah man sich überfordert, Position zu beziehen. 

Die  Situation  zeigte,  dass  die  inklusive  Kindertagespflege  ein  verlässliches  Netzwerk  von 
Kooperationsbeziehungen und Experten braucht,  von denen Beratung und fachlich qualifizierte 
Unterstützung  erwartet  werden  kann,  um  die  Anforderungen  an  die  Umsetzung  inklusiver 
Kindertagespflege bewältigen zu können. 

Um diese Vernetzung nachhaltig zu etablieren, sollte ein Beirat für die inklusive Kindertagespflege 
ins Leben gerufen werden. Der Beirat sollte Expertise von außen bieten – das Netzwerk in Fragen 
der Inklusion beraten und für Kontinuität hinsichtlich der Umsetzung inklusiver Kindertagespflege 
sorgen.  Weiterhin  war  die  Vorstellung,  dass  die  Beiräte  als  Coach,  die  nicht  nur  Fachwissen, 
sondern  auch  ihre  Erfahrungen  und  Kontakte  einbringen,  um  der  Fachberatung  und  den 
Tagespflegepersonen  umfassend zu helfen. Überdies sollte der Beirat eine wichtige Schnittstelle 
nach außen darstellen und zur Verbesserung der Wahrnehmung der inklusiven Kindertagespflege 
in der Öffentlichkeit beitragen. 
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Geworben  wurden  Akteure  aus  den  Bereichen  Kinder-  und  Jugendhilfe,  Sozial-  und 
Eingliederungshilfe, frühe Hilfen sowie Früh- und Gesundheitsförderung. 

Am 19.09.2013 fand die konstituierende Sitzung des Beirats inklusive Kindertagespflege statt. 
Folgende Personen konnten gewonnen werden: 

Fr. Bell, Lebenshilfe Bonn
Fr. Friedrich, Tagespflegeperson, Ergotherapeutin, Mate-Meo-Therapeutin
Fr. Hahn, LVR Köln
Hr. Dr. Hollmann, Leiter Kinderneurologische Zentrum LVR-Klinik
Fr. Klabun, Lebenshilfe Bonn 
Fr. Mayer, Familienbüro der Stadt Bonn
Fr. Noth, Ergotherapeutin 
Fr. Pfeifer, LVR Köln
Fr. Straßmann, Sozialamt Stadt Bonn
Fr. Wolf, Gesundheitsamt Stadt Bonn

Die Beiratssitzung konnte auch zur Rückkopplung erster Projektergebnisse genutzt werden. Nach 
Ansicht der Beiräte hat die Kindertagespflege eine wichtige Bedeutung für die Umsetzung einer 
familienorientierten  Frühförderung  (Sarimski  2013)  und  für  Inklusionsprozesse  im 
Elementarbereich. Die Kindertagespflege stellt  eine Säule des lokalen Betreuungsangebots dar 
und muss weiter entwickelt werden.  

Vertieft  wurde  die  Frage,  über  welche  Qualifikationen,  Kompetenzen  und  Fähigkeiten  eine 
Tagespflegeperson im Rahmen inklusiver Kindertagespflege verfügen sollte. 
Bemerkenswert  war,  dass  die  Mehrheit  der  Beiräte  die  Qualifikationsfrage  nicht  als  die 
entscheidende angesehen hat. Entscheidend sei, dass die Tagespflegeperson in der Lage ist, eine 
gute Bindung zu den Kindern aufzubauen und über ein hohes Reflexionsniveau verfügen sollte. 
Tagespflegepersonen, die sich als „Hilfs-Therapeuten“ verstehen, befördern den Inklusionsprozess 
nicht  unbedingt. Viel wichtiger sei es nach Meinung der Experten, dass die Tagespflegeperson für 
Beratungsangebote offen ist und eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, Therapeuten sowie 
der Fachberatung verfolgt und  weiß, wann sie Unterstützung und Hilfe von Experten anfordern 
muss. 
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3.5 Bündelung der Ergebnisse 

Die  Ergebnisse  des  Modellprojekts  sprechen  für  das  Potenzial  der  Kindertagespflege  als 
Betreuungsangebot auch für U3-Kinder mit oder einer drohender Behinderung. Hinderlich wirken 
unzureichende Rahmenbedingungen, die im Folgenden auf unterschiedlichen Ebenen beleuchtet 
und gebündelt werden. 

3.5.1 Ebene Finanzierung

Gestaltung der Förderung
Die Frage der Kostenübernahme ist zum einen im Hinblick auf die Eltern wichtig; schließlich sollte 
der  Umfang  der  finanziellen  Beteiligung  der  Eltern  unabhängig  davon  sein,  ob  Kinder  mit 
Behinderung in Kindertagespflege oder in Tageseinrichtungen für Kinder betreut werden. 

Zum  anderen  ist  diese   Frage  auch  für  die  Tagespflegeperson  von  zentraler  Bedeutung. 
Tagespflegepersonen sind in der Regel selbständig tätig, d.h. ihre Arbeitskraft wird allein aus der 
finanziellen Förderung der Kindertagespflegeplätze entlohnt. Tagespflegepersonen, die Kinder mit 
oder einer drohender Behinderung betreuen, müssen auskömmlich finanziert werden. Ansonsten 
wird die Inklusion zum wirtschaftlichen Risiko für die Tagespflegeperson, insbesondere dann, wenn 
der Förderbedarf eines Kindes eine Gruppenreduzierung erforderlich macht.  

Aufgrund des finanziellen  Mehraufwands den Großtagespflegestellen  mit  sich  bringen,  können 
diese Stellen nur dann auskömmlich arbeiten, wenn alle neun mögliche Betreuungsplätze Vollzeit 
belegt sind. Eine Vollzeit Vollbelegung ist aber im Rahmen von inklusiver Kindertagespflege eher 
ausgeschlossen. Die Frage nach dem wirtschaftlichen Risiko inklusiver Kindertagespflege stellt 
sich für Großtagespflegestellen in einer anderen Dimension.  

Die  Großtagespflegestellen,  die  für  das Modellprojekt  gewonnen werden konnten,  stellten  dar, 
dass eine Beteiligung am Projekt nur möglich sei, wenn zuzüglich der „Freihaltepauschale“ von 
459 € ein Fördersatz von mindestens 6,50 € pro betreute Stunde gewährt wird.  Diesen Fördersatz 
konnte das Sozialamt nicht akzeptieren, deshalb wurde eine Mischfinanzierung unter Beteiligung 
des Jugendamtes angeregt. Die Abstimmung der Zuordnung zu den Leistungssystemen dauerte 8 
Monate und war im Ergebnis für die Großtagespflegestellen nicht zufriedenstellend. Das Sozialamt 
hat  die   „Freihaltepauschale“  für  den  2.  Platz  und   lediglich  die  2,38  €  pro  betreute  Stunde 
(Regelfördersatz bis zum 31.07.2013) gezahlt.  Das Jugendamt hat ebenfalls den zum damaligen 
Zeitpunkt gültigen Fördersatz von 2,38 € pro betreute Stunde zusätzlich gefördert. Anstatt der von 
den Tagespflegepersonen kalkulierten 6,50 €  pro betreute Stunde,  wurden nur  ca.  5,00 € pro 
betreute Stunde gefördert. 
Da  zu  dem  Zeitpunkt  der  Finanzierungszusage  die  Kinder  mit  Behinderung  schon  in  den 
Modellgroßtagespflegestellen betreut  wurden,  haben sich die Tagespflegepersonen zum Wohle 
der Kinder mit der nicht auskömmlichen Finanzierung arrangiert. 
Wie bereits erwähnt wurde diese Finanzierung mit der Verabschiedung der neuen Satzung zur 
Förderung  der  Kindertagespflege  ab  dem  01.08.2013  neu  geregelt,  eine  Umstellung  der 
Finanzierung erfolgte noch während der Projektlaufzeit. 

Die Gestaltung der Förderung ist jedoch nicht allein im Hinblick auf die Höhe des Fördersatzes in 
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den Blick  zu nehmen,  grundsätzlich  ist  auch die  dahinter  stehende Logik  in  Frage zu stellen. 
Gefördert wird nur der tatsächliche Betreuungsumfang. Die zusätzliche Arbeit, die im Rahmen der 
Betreuung  eines  Kindes  mit  oder  einer  drohenden  Behinderung  anfällt,  wird  mit  einem 
Pauschalbetrag  für  einen  2.  freizuhaltenden  Platz  abgegolten.  Nach  dieser  Logik  wird  der 
Betreuungsaufwand für ein Kind mit Behinderung doppelt so hoch veranschlagt.

Wenn  aber  die  Anerkennung  einer  höheren  Förderungsleistung  der  Tagespflegeperson  daran 
geknüpft wird, dass der Förderbedarf des Kindes die Belegung von zwei Plätzen rechtfertigt, ist 
nicht  auszuschließen,  dass  zur  Legitimation  der  Finanzierungszusage  Kinder  im  Zweifel 
förderungsbedürftiger dargestellt werden  (müssen). Aus inklusiver Perspektive reicht es deshalb 
nicht  hin,  die  Anerkennung  der  Förderleistung  für  die  Tagespflegeperson,  allein  von  der 
Notwendigkeit der Gruppenreduzierung abhängig zu machen. 

Der  Pauschalbetrag  für  den  2.  freizuhaltenden  Platz  bildet  nicht  die  zu  leistende  Vor-  und 
Nachbereitungsarbeit  sowie  die  zusätzliche  Elternarbeit,  den  Austausch  mit  der  Fachberatung 
sowie der Frühförderung für das Kind mit Förderbedarf und den sächlichen Aufwand (z.B. Tätigung 
von Anschaffungen, um spezielle Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen) ab. Statt der Förderung 
einer Freihaltepauschale für den zweiten nicht belegten Platz, erscheint es angemessener analog 
zur  KiBiz-Regelung  einen  Faktor  zu  benennen,  mit  dem der  Fördersatz  für  den  tatsächlichen 
Stundenumfang  multipliziert wird. Die Anwendung dieses Faktors muss nicht zwingend mit einer 
Gruppenreduzierung einhergehen. Je nach Zusammensetzung der Gruppe und den Bedürfnissen 
des oder der  Kinder mit Förderbedarf, kann auch der Einsatz zusätzlichen Personals oder der 
Zukauf eventueller Leistungen Dritter sinnvoll sein. Die Einstellung zusätzlichen Personals oder 
Zukauf von Leistungen kann aber nur realisiert werden, wenn die Erhöhung des Förderbeitrags 
nicht an die Gruppenreduzierung gebunden ist.  Letztendlich ist die Frage der Gruppenreduzierung 
eine pädagogisch zu begründende Entscheidung.

Folgendes  Faktor-Modell  für  die  Anerkennung  der  Förderleistung  der  Tagespflegeperson  ist 
denkbar: 
In Anlehnung an die Bonner Förderpraxis werden 4,50 € pro betreute Stunde veranschlagt, der 
Betreuungsumfang beträgt in der Regel 31-35 Std. wöchentl. , die monatl. Förderung beläuft sich 
damit auf 682 €. Die erhöhte Förderleistung der Tagespflegeperson wird  mit dem Höchstfördersatz 
(40 Std.  und mehr, montl. Förderung 877 €) anerkannt. Daraus ergibt sich der Faktor 2,3 für die 
inklusive Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson. 

682 € x 2,3 = 1.5686 € pro betreutem Kind mit Förderbedarf 

Bei inklusiver Kindertagespflege in angemieteten Räumen muss auch der zusätzliche Aufwand für 
die  Miete  der  Räume anerkannt  werden.  Hier  werden  wiederum in  Anlehnung  an  die  Bonner 
Förderung pro Platz 100 € zusätzlich gefördert.  Daraus ergibt sich der Faktor 2,6 für inklusive 
Kindertagespflege in angemieteten Räumen. 

 682 € x 2,6 = 1.7732 € pro betreutem Kind mit Förderbedarf 
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Zeitlicher Rahmen der Bewilligung der Förderung

Nicht zu unterschätzen ist auch der zeitliche Rahmen in dem die  Bewilligung der Förderung eines 
Kindes mit Behinderung verläuft. Zieht sich die Anerkennung des Förderbedarfs beim Kind hin, so 
bleibt für diesen Zeitraum für die Großtagespflegestelle ungewiss, ab wann der Platz belegt wird. 
Im Zweifel werden Plätze nicht an Kinder mit Förderbedarf vergeben, um die Finanzierung stabil zu 
halten.  Ein  weiteres  finanzielles  Risiko  wird  darin  gesehen,  dass  ein  Kind  aufgrund  der 
Behinderung vorzeitig aus dem Betreuungsverhältnis ausscheidet  und der Platz nicht zeitnah neu 
besetzt werden kann. 

Fazit: Im Hinblick auf die Finanzierung müssen deutliche Anreize für inklusive Kindertagespflege in 
Großtagespflegestellen geschaffen werden, zudem muss die Vergütung auch bei vorübergehender 
Abwesenheit des Kindes ungekürzt  weiter gezahlt werden. Verlässt ein leistungsberechtigtes Kind 
die  Großtagespflegestelle  vor  Vertragsende,  sollte  der  normale  Fördersatz  für  den  gebuchten 
Betreuungsumfang solange weiter bezahlt werden, bis der Betreuungsplatz wieder besetzt werden 
kann. Im Fall von Krankheit und Urlaub der Tagespflegeperson muss eine Vertretung vorgehalten 
werden. 

  

3.5.2 Ebene Tagespflegepersonen

Zeitliche Ressourcen 
In den Interviews mit den Tagespflegepersonen spielte das Thema „Zeit“, „zeitliche Ressourcen“ 
eine herausragende Rolle.  Gleichwohl  der Personalschlüssel  in  den Großtagespflegestellen im 
einen Fall mit  1:3 (2,25 Tagespflegepersonen für 2 Kinder mit Behinderung, 5 ohne Förderbedarf) 
und in dem anderen Fall mit 1:4 (2,25 Tagespflegepersonen für ein  Kind mit leichter körperlicher 
Behinderung  und  8  Kinder  ohne  Förderbedarf)  als  relativ  gut  zu  bezeichnen  ist,  stellen  die 
Befragten heraus, dass  in der verfügbaren Zeit, mehr Personal gebraucht würde. Im Vergleich zu 
den Kindern ohne Förderbedarf, ist das Anziehen sowie die Pflege und Ernährung insbesondere 
von Julia und Anna erheblich zeitaufwendiger. 
Ohne die Unterstützung durch die Vertretungskraft, die auch als zusätzliche Kraft in den Gruppen 
mitarbeitet,  sähen  sich  die  Befragten  nicht  in  der  Lage,  den  Anforderungen  nachkommen  zu 
können.  Arbeiten,  die  nicht  die  reine  Arbeit  am  Kind  betreffen,  wie  die  Dokumentation  von 
Entwicklungsverläufen, könnten ohne die personelle Unterstützung der Zusatzkraft nicht bewältigt 
werden.  

Zeit und Raum fehlt  auch für den Austausch mit der Frühförderung, der Fachberatung und mit den 
Eltern. Im Hinblick auf die Kommunikation mit den Eltern wünschen sich die Tagespflegepersonen 
Zeitfenster außerhalb der Betreuungszeit, da zwischen „Tür und Angel“ beim Bringen und Holen 
der nötige Austausch über Beobachtungen, Entwicklungen, Vorkommnisse, Absprachen etc. nicht 
gewährleistet werden kann.  Aus Zeitmangel ist der Austausch mit den Therapeuten, die mit den 
Kindern  im  Rahmen  der  Frühförderung  arbeiten,  nach  einer  Zeit  ganz  entfallen,  obwohl  die 
Frühförderung  eines  Kindes  sogar  in  der  Großtagespflegestelle  stattfindet.   Die 
Tagespflegepersonen wissen,  dass sie die Therapeutinnen jederzeit  anrufen können und diese 
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Gewissheit gibt ein Stück weit Sicherheit, dennoch wird die Situation nicht als zufriedenstellend 
erlebt. 

Reflexion mit der Fachberatung
Im Hinblick auf die Fachberatung bringen die Befragten die wichtige Bedeutung der Reflektion der 
Arbeit  „zu  Dritt“  zum Ausdruck.  „Wir  können  uns  nicht  selber  beobachten“,  so  bringt  es  eine 
Tagespflegeperson auf den Punkt. Sie erklärt, dass sie den regen Austausch mit der Kollegin sehr 
schätzt,  aber die regelmäßigen Reflektionsgespräche mit der Fachberaterin können diese nicht 
ersetzen. Insbesondere die fallbezogenen Gespräche werden als unterstützend erlebt und führen 
dazu,  dass  die  Tagespflegepersonen  praktische  Empfehlungen zur  Anpassung  der  räumlichen 
Umgebung und  der  Gestaltung  des  Gruppengeschehens  erhalten.  Die  Fachberaterin  wird  als 
Expertin für spezifische fachliche Fragen angesehen, aber auch als Partnerin zur gemeinsamen 
Erarbeitung von Problemlösungen. 

Umgang mit Behinderung
Die befragten Tagespflegepersonen haben sich bewußt für die Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf 
entschieden und zeigen eine grundsätzlich positive Einstellung zur Integration behinderter Kinder 
in  die Kindertagespflege.  Die Inklusion wird als  wichtiger und richtiger Schritt  angesehen.  Aus 
dieser Haltung ziehen sie eine hohe Motivation für die Arbeit und äußern sich zuversichtlich, den 
Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können. In der konkreten Arbeit zeigt sich jedoch, dass 
die Befragten nicht frei von Ambivalenz im Hinblick auf die Art der Behinderung und den damit 
verbundenen Anforderung für die Betreuungsarbeit sind. Hätte die Monitorüberwachung von dem 
Kind Julia (s. Fallbeispiel) in der Betreuungssituation fortgesetzt werden müssen, hätten sich die 
Tagespflegepersonen geweigert, das Kind aufzunehmen. Ein weiteres Kind wurde aus Sorge vor 
der Überforderung der Gruppe, aber auch aus Sorge vor der eigenen Überforderung nicht in die 
Betreuung aufgenommen, weil es eine ausgeprägte Verhaltensauffälligkeit zeigte. 

Der Aufnahme von dem Kind Anna dagegen, dass wegen der extrem verlangsamten motorischen 
Entwicklung  anfangs  nur  liegen  konnte,  wurde  ohne  größere  Vorbehalte  zugestimmt.  Erste 
Kontakte mit  dem Kind haben zwar  zunächst  verunsichert,  da sich  Anna's  Körper  wegen des 
geringen  Körpergewichts  und  dem  schwachen  Muskeltonus  zerbrechlich  anfühlte.  Die 
Verunsicherung legte sich aber relativ schnell, weil die Physiotherapeutin, die mit Anna arbeitete 
den Tagespflegepersonen ganz konkret gezeigt hat,  wie sie Anna beim Anziehen, Wickeln und 
Füttern halten und unterstützen können. 

Im Fall von Anna hat sich aber auch die Haltung der Eltern positiv auf  das eigene Zutrauen der 
Tagespflegepersonen ausgewirkt. Gleichwohl die Eingewöhnung von Anna sehr lange gedauert 
hat  und  für  alle  Beteiligten   nicht  immer  einfach  verlaufen  ist,  haben  die  Eltern  den 
Tagespflegepersonen volles Vertrauen entgegen gebracht. 

Inklusive pädagogisches Konzeption 
Die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung erfordert ein pädagogisches 
Konzept,  das  auf  die  Beteiligung  von  allen  Kindern  mit  unterschiedlichen 
Entwicklungsvoraussetzungen ausgerichtet ist und die soziale Interaktion fördert. Diese Erfahrung 
haben auch die Tagespflegepersonen gemacht. Sowohl die pädagogische Grundhaltung als auch 
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die räumliche Ausstattung der Pflegestellen mussten mit dem Eintritt der Kinder mit Behinderung in 
die Gruppen überdacht und weiter entwickelt werden.   

Um insbesondere Anna's Bedürfnissen und Möglichkeiten gerecht zu werden, mussten die Räume 
umgestaltet werden und Hilfsmaterialien wie z.B.  spezielle Sitzmöbel und Haltekissen angeschafft 
werden.  Ein  Problem war,  dass  die Hilfsmittel  zum Teil  erst  mit  großer  zeitlicher  Verzögerung 
geliefert werden konnten. 
Die Tagespflegepersonen machen die Erfahrung, dass sie im Hinblick auf die räumliche Gestaltung 
sehr flexibel auf Entwicklungsschübe  der Kinder eingehen müssen. Da Anna anfangs nur liegen 
konnte,  waren  die  Tagespflegepersonen  vor  die  Herausforderung  gestellt,  die  räumlichen 
Gegebenheiten auf die Möglichkeiten von Anna abzustimmen, ohne die Bedürfnisse der anderen 
Kinder zu beeinträchtigen. Nach einem Jahr sehr positiver körperlicher Entwicklung steht nun an, 
die Räume erneut um zu gestalten, damit Anna sich mit dem Rolli dort bewegen kann.

Ganz neu mussten sich die Tagespflegepersonen mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit 
den Kindern nach draußen gehen können. Mit einer Gruppe von Kindern unter drei Jahren einen 
Spielplatzbesuch  umzusetzen  ist  schon  eine  Herausforderung,  wenn  dann  noch  Kinder  mit 
Behinderung in der Gruppe sind, bekommt die Frage eine andere Dimension.  Ohne den Einsatz 
eines speziellen Wagens, auf dem alle Kinder transportiert werden konnten und auf dem für Anna 
ein  Extrahaltesitz  improvisiert  wurde,  wäre  ein  gemeinsamer  Spielplatzbesuch  nicht  möglich 
gewesen.  Auf  dem  Spielplatz  musste  Anna  von  einer  Tagespflegeperson  getragen  werden. 
Nachdem sie muskulär stärker geworden war, konnte sie im Sandkasten sitzen, wenn ihr eine 
Vertiefung in den Sand gebaut wurde, in die sie hinein gesetzt wurde.   

Die kontinuierliche Fortschreibung einer inklusiven Konzeption erfordert aber auch Teamarbeit und 
Qualifizierungsbereitschaft  der  Tagespflegepersonen.  Die  Tagespflegepersonen  haben  die 
Erfahrung gemacht, dass sie den Hilfebedarfen der Kinder entsprechen können, indem sie sich 
gezielt fachliche Kompetenz aneignen und mit  Fachpersonal austauschen und kooperieren. Zu 
dieser Kooperation gehört auch, dass Tagespflegepersonen wie die Fachberatung  und Eltern in 
Hilfeplangespräche oder Sprechstunden von Therapeuten und Ärzten einbezogen werden, wenn 
es darum geht, den weiteren Bedarf eines Kindes zu prüfen.
Spezifische  Fortbildungsbedarfe  äußerten  die  Befragten  zu  Themen  „behinderungsspezifische 
Bedarfe“ und „Elternarbeit“. 

Fazit: Tagespflegepersonen brauchen eine positive Grundeinstellung zur Integration von Kindern 
mit  Behinderung,  hohe  Qualifikationsbereitschaft,  Unterstützung  durch  die  Fachberatung  und 
Möglichkeiten der Beratung mit  anderen Fachleuten sowie eine regelmäßige partnerschaftliche 
Zusammenarbeit  mit  den  Eltern.  Die  Großtagespflegestellen  brauchen  einen  höheren 
Personalschlüssel und ein erweitertes Raumangebot (Bewegungs- und Ruhebereich, Pflege- und 
Wickelbereich, Elterngespräche). Die Räume müssen zudem ein Anpassungspotenzial hinsichtlich 
der Bedürfnisse körperlicher- oder sinnesbehinderter Kinder haben. 
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3.5.3 Ebene Eltern

Zugangsweg 
Die Eltern  der  Kinder  mit  Behinderung äußern sich  zufrieden über  die  Betreuung  und  stellen 
heraus,  dass  sich  die  Kinder  im  Verlauf  der  Betreuung  sehr  gut  entwickelt  haben.   Die 
Unterbringung  der  Kinder  in  Kindertagespflege  war  die  einzige  Chance  für  die  Kinder,  erste 
Erfahrungen in einer Gruppe von Kindern zu machen. Dennoch haben sich die Eltern nicht wahllos 
entschieden. Die Mutter von Anna berichtet, dass sie drei Tagespflegestellen angeschaut hat. Die 
Großtagespflegestelle war die dritte. Die Entscheidung für die Großtagespflegestelle begründet sie 
damit, dass die Räumlichkeiten ansprechend auf sie wirkten. Wichtiger war aber, dass eine der 
Tagespflegepersonen über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung 
verfügte und den Eindruck vermittelte, einschätzen zu können, welche Anforderung die Betreuung 
ihres Kindes stellt. Eine andere Tagespflegeperson hatte sie abgelehnt, weil sie die Behinderung 
von Anna bagatellisierte und als „kein Problem“ ansah.

Die Eltern schätzen es sehr, dass die Gruppen klein sind und die Kinder feste Bezugspersonen 
haben. Das hierin der zentrale Unterschied der Kindertagespflege zur Tageseinrichtung für Kinder 
liegt, erkennen sie nicht. In ihrer Wahrnehmung ist die Großtagespflegestelle  eine „Kita“, mit der 
sie institutionelle Sicherheit verbinden.   

Den Zugangsweg in die Betreuung haben sie als reibungslos empfunden und fühlten sich durch 
die Fachberatung gut beraten und unterstützt. Dass die Fachberaterin auch im weiteren Verlauf 
der Betreuung immer auch Ansprechpartnerin für Eltern ist, hat die Fachberaterin bei den Eltern in 
Erinnerung gebracht.  Vor  dem Hintergrund,  dass sich  die  Eltern sehr  häufig  mit  Therapeuten, 
Krankenkassen und Kinderärzten auseinandersetzen müssen, ist nachvollziehbar, dass der Kreis 
der Ansprechpartner für sie unübersichtlich werden kann. Eine Entlastung für die Eltern ist  es, 
wenn  sich  die  Fachberaterin  regelmäßig  bei  den  Eltern  meldet,  Austausch  anbietet  und  im 
Bedarfsfall zur Verfügung steht. 

Erwartungen
Kritisch  sehen  auch  die  Eltern,  dass  für  die  notwendigen  Absprachen  mit  den 
Tagespflegepersonen  nicht  genug  Zeit  ist.  Ein  Austausch  insbesondere  zu  pädagogischen 
Vorgehensweisen in der Großtagespflegestelle wird als unabdingbar angesehen, damit sie sich 
auch Zuhause daran orientieren können. Allerdings räumen die Eltern ein, dass die Zeitknappheit 
nicht  zuletzt  auch  durch die  eigene  Berufstätigkeit  oder  aus  Gründen  der  familiären  Situation 
bedingt  ist.  Es  zeigt  sich,  dass  die  Gewährleistung  der  Kommunikation  zwischen  Eltern  und 
Tagespflegeperson  konzeptionell  in  die  Struktur  und  Finanzierung  des  Betreuungsangebots 
eingeplant werden muss.   

Eine  Mutter  hebt  positiv  hervor,  dass  eine  der  Tagespflegepersonen  während  eines 
Krankenhausaufenthaltes das Kind besucht hat, um den Kontakt zum Kind weiter zu pflegen. Das 
hat ihre Erwartungen an die Tagespflegeperson weit überstiegen. 

Je nach Grad oder Art der Behinderung haben die Eltern unterschiedliche Erwartungen an die 
Kenntnisse  der  Tagespflegepersonen.  Am  Beispiel  von  Anna,  deren  weitere  Entwicklung 
entscheidend von der therapeutischen Unterstützung im Alltag abhängt, wünscht sich die Mutter, 
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dass  die  Tagespflegepersonen  mehr  gezielte  therapeutsiche  und  entwicklungspsychologische 
Fortbildungsangebote nutzen. 

Fazit: Eltern wünschen sich eine Integration ihres Kindes in die Gruppe und eine vertrauensvolle 
Beziehung zu den Tagespflegepersonen. Sie wollen in ihren Ängsten und Nöten verstanden und 
unterstützt werden. Im Hinblick auf die Ausstattung legen sie Wert auf besondere Materialien für 
Kinder  mit  spezifischen  Bedürfnissen  und  von  den  Tagespflegeperson  erwarten  sie  eine 
Auseinandersetzung mit heilpädagogischen Fragen. 

3.5.4 Ebene Fachberatung

Strukturelle Voraussetzungen
Das Modellprojekt hat dazu beigetragen, den personellen Mindeststandard für die Fachberatung 
besser  einschätzen  zu  können.  Auf  Basis  der  Erfahrung  wird  ein  Fachberaterschlüssel 
vorgeschlagen, der sich nicht an der Zahl zu betreuender Tagespflegepersonen orientiert, sondern 
an  der  Zahl  der  Betreuungsverhältnisse.  Ein  Schlüssel  von  1:40  wird  als  Mindeststandard 
angesehen,  d.h.  auf  eine  Vollzeitstelle  Fachberatung  kommt  die  Vermittlung,  Betreuung  und 
Begleitung  von  40  Kindern  mit  Förderbedarf.  Laufende  Betreuungsverhältnisse  setzen  eine 
engmaschige Begleitung durch die Fachberatung voraus.

Die Unterstützung einer Anbahnung, Vermittlung und Begleitung eines Kindes mit oder drohender 
Behinderung in Kindertagespflege durch die Fachberatung sieht im Überblick vor:

 Telefonische Kontakte im Vorfeld der Vermittlung mit Eltern, Sozialamt, Gesundheitsamt, 

Frühförderstellen, Jugendamt, Familienbüro etc.
 Elternberatung im Rahmen eines Hausbesuchs (60 Minuten) 

 Begleitung der Eltern zum ersten Kennlernkontakt mit der Tagespflegeperson (60 Minuten 

plus An- und Abfahrt) 
 Hausbesuch nach Eingewöhnung des Kindes bei der Tagespflegeperson (60 Minuten plus 

An- und Abfahrt)
 Regelmäßige Hausbesuche (alle 6 Wochen) bei der Tagespflegeperson

 Regelmäßige Kontakte zu Frühförderstelle, Sozialamt, Gesundheitsamt etc. 

Die Vernetzung und Kooperation der Fachberatung mit relevanten Akteuren im Bereich der Früh- 
und  Gesundheitsförderung  ist  eine  zentrale  Voraussetzung  für  das  Gelingen  inklusiver 
Kindertagespflege und deren Qualitästentwicklung und -sicherung. Sowohl die Durchführung der 
Workshops als auch die Gewinnung eines Beirates tragen zur Nachhaltigkeit der Vernetzung bei. 
  
Qualifikationsniveau
Als  positiv  hat  sich  erwiesen,  dass  die  Fachberaterin  über  eine Ausbildung als  Heilpädagogin 
verfügt.  Sowohl  die  Eltern  als  auch  die  Tagespflegepersonen  konnten  von  der  fachlichen 
Kompetenz  der  Fachberaterin  profitieren.   Da  die  Fachberaterin  zum  einen  das  Feld  der 
Kindertagespflege  mit  seinen  Möglichkeiten  sehr  gut  kennt,  andererseits  auch  die 
behinderungsspezifischen  Bedarfe  der  Kinder  einschätzen  kann,  konnte  eine  passgenaue 
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Vermittlung realisiert werden. 

Die  heilpädagogische  Ausbildung  und  berufliche  Erfahrung  der  Fachberaterin  hat  auch  die 
Kommunikation  zu  anderen  Fachkräften  erleichtert.  In  Hilfeplangesprächen  bzw.  bei  „Runden 
Tischen“,  die  zur  Einschätzung  des  Hilfebedarfs  der  Kinder  durchgeführt  werden,  konnte  die 
Fachberaterin auf Augenhöhe mit den Fachkollegen diskutieren und sich für die Interessen der 
Eltern  und  deren  Kinder  einsetzen  sowie   die  Geeignetheit  der  Kindertagespflege  als 
Betreuungsangebot vertreten. 

Arbeit mit den Eltern 
Im Rahmen der Arbeit mit den Eltern ist von großer Bedeutung, die Sorgen und Nöte der Familie in 
Erfahrung zu bringen.  Gleichzeitig  muss die  Fachberaterin  die  Erwartungen  der  Eltern  an die 
Betreuung  vor  Eintritt  in  die  Pflegestelle  klären.  Erfahrungen  im  Rahmen  der  Frühförderung 
können  anders  sein  und  sind  vor  allem  individueller  auf  das  eigene  Kind  abgestimmt.  Die 
Großtagespflege verfolgt aber keine Einzelförderung, sondern Integration in die Kleingruppe.  

Fazit: Fachberatung  für  inklusive  Kindertagespflege  braucht  institutionell  abgestützte 
Zuständigkeit,  d.h. benötigt werden Stellenanteile  und ein Anforderungs- und Kompetenzprofil; 
darüber hinaus muss die fachspezifische Beratung strukturell  verankert  sein. Die Fachberatung 
sollte  über  eine  sonder-  oder  heilpädagogische  Ausbildung  verfügen,  mindestens  aber 
einschlägige Kenntnisse  und praktische Erfahrungen in diesem Bereich mit bringen.  

4. Ausblick: Die Kindertagespflege auf dem Weg zur Inklusion  

   

Die  Kindertagespflege birgt  ein  großes Potenzial  für  den gemeinsamen frühen Einstieg  in  die 
Betreuung aller Kinder,  dies ist  eine gute Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung inklusiver 
Strukturen und Handlungspraxis im Bereich der frühkindlichen Bildung. 
Inklusive  Kindertagespflege  braucht  Mut,  aber  auch  Standards  und  tragfähige 
Rahmenbedingungen. Gleichwohl das Projekt  nur einen kleinen Ausschnitt  empirischer Realität 
inklusiver  Kindertagespflege  abbildet,  lassen  sich  Ansatzpunkte  für  das  Gelingen   inklusiver 
Kindertagespflege  markieren.  Hier  ist  jedoch  weiterer  Forschungsbedarf  notwendig,  um 
verbindliche Standards für bedarfsgerechte inklusive Kindertagespflege formulieren zu können.

Wichtig  ist  zu  erkennen,  das  die  inklusive  Kindertagespflege  auf  die  enge  Vernetzung  und 
Kooperation nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit der Fachberatung und mit Fachleuten aus 
dem Bereich der Früh- und Gesundheitsförderung angewiesen ist, die die Aufnahme von Kindern 
mit Förderbedarf beraten und die Integration der Kinder in die Gruppe begleiten sowie konkrete 
und individuelle Hilfestellungen leisten können. Der Ausbau der Vernetzung und Koopertaion mit 
externen  Unterstützungssytemen  stellt  eine  wichtige  Voraussetzung  für  die  Entwicklung  der 
inklusiven Kindertagespflege dar. 
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Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
Frau Ute Schäfer 
Haroldstraße 4 
40213 Düsseldorf 

Kinderbetreuung 
in Familien 
Sonn 

Dr. Heike Wiemert 
Leitung 
Fritz-Tillmann-Str. 8-12 
53113 Bann 
0228 1 08-237 
0228 1 08-200 
heike.wiemert@caritas-bonn.de 
www.netzwerk-kinderbetreuung-bonn.de 

Mittwoch, 13. November 2013 

Landesmittel für Kinder mit Behinderungen in der Kindertagespflege 

Sehr geehrte Frau Schäfer, 

das Netzwerk Kinderbetreuung in Familien, Bann führt seit einem Jahr ein vom 
Landschaftsverband Rheinland gefördertes Modellprojekt "Inklusive Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern mit oder drohender Behinderung unter drei Jahren in 
Großtagespflege" (IBEB GTP) durch. Das Modellprojekt beschäftigt sich mit der Frage, unter 
welchen Rahmenbedingungen Kinder mit oder drohender Behinderung unter drei Jahren 
gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung qualitätsvoll und im Sinne des inklusiven 
Gedankens in Großtagespflege betreut und gefördert werden können. 

Erfahrungen mit integrativer bzw. inklusiver Kindertagespflege sind in unterschiedlichem 
Umfang in einzelnen Kommunen und Bundesländern gemacht worden, jedoch sind diese 
Erfahrungen bislang nicht gebündelt und wissenschaftlich ausgewertet worden . Das heißt, 
auf die Frage, welche gesetzlichen, organisationalen sowie finanziellen 
Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Qualifizierung der Tagespflegepersonen 
einerseits, der Fachberatung andererseits erfüllt sein müssen, gibt es derzeit keine 
wissenschaftlich fundierte Antwort. Im Rahmen des explorativ angelegten Modellprojekts 
sollen diese Fragen einer Antwort näher gebracht werden. 

Insgesamt zeigt das Projekt, dass die Bildung, Erziehung und Betreuung von U3 Kindern mit 
Hilfebedarf in den Großtagespflegestellen gut geleistet und eine positive Wirksamkeit für 
Entwicklungs- und Teilhabeprozesse dokumentiert werden kann. Hervorzuheben ist dabei, 
dass durch den erhöhten Bedarf an individueller Zuwendung und Unterstützung im Alltag der 
U3 Kinder mit Hilfebedarf (im Vergleich zu den U3 Kinder ohne Hilfebedarf) die Zeit- und 
Personalressourcen erheblich erhöht und die Gruppenstärke reduziert werden mußte. 
Bezogen auf die Qualifikation sowohl der Tagespflegepersonen als auch die der 
Fachberatung ist festzuhalten , dass spezifische Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten 
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sowie Erfahrungen in der Arbeit mit U3 Kindern mit Hilfebedarf und deren Eltern eine 
zentrale Voraussetzung sind. Die Kindertagespflege steht vor einer bedeutungsvollen 
Aufgabe, wenn U3 Kinder mit oder drohender Behinderung aufgenommen werden. Der 
hieran geknüpfte Bedarf an qualitative und quantitative Rahmenbedingungen kann allerdings 
nur mit entsprechenden Mittel gewährleistet werden. 

ln 77% der Kommunen in NRW werden jedoch Betreuungsleistungen für Kinder mit 
Behinderungen nicht zusätzlich vergütet (Seil und Kukula, 2013, Vergütung der 
Kindertagespflege ). 

Auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention werden zukünftig immer mehr
auch ganz junge Kinder- eine Kindertagesbetreuung besuchen. Heute stellt sich nicht mehr 
die Frage, ob Inklusion wichtig und notwendig ist, sondern wir sind alle gefordert eine 
inklusive Betreuung mit hoher Qualität anzubieten. Dieser Aufgabe wollen wir uns stellen. 

Zudem sind Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen nach SGB VIII ein 
gleichwertiges Angebot. Der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren kann sowohl durch 
die Kindertagespflege wie auch durch eine Kindertageseinrichtung erfüllt werden. 

---Wir erwarten, dass sich das Land analog zu den Kindertageseinrichtungen grundsätzlich an 
den Kosten der Betreuung für Kinder in Kindertagespflege beteiligt und ebenfalls -wie in den 
Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen -zukünftig einen 3,5fachen Fördersatz für 
Kinder mit Behinderungen in der Kindertagespflege übernimmt. 

Wir fordern Sie auf, bei der Reform des Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) diese Finanzierung der 
Kindertagespflege auf den Weg zu bringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Heike Wiemert 
Leitung 






























































































































